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Abréviations

UVEK Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation

SGK-SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates
UREK-NR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrates
SGK-NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates
BFS Bundesamt für Statistik
BFE Bundesamt für Energie
UREK-SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Ständerates
WBK-SR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Ständerats
ENSI Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat
ARE Bundesamt für Raumentwicklung
EU Europäische Union
WHO World Health Organization
KNS Eidgenössische Kommission für nukleare Sicherheit
SRG Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft
KMU Kleine und mittlere Unternehmen
ASTRA Bundesamt für Strassen
EL Ergänzungsleistungen
VAG Versicherungsaufsichtsgesetz
KVG Bundesgesetz über die Krankenversicherungen
SGB Schweizerischer Gewerkschaftsbund
GSchV Gewässerschutzverordnung
WAK-NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats
OKP Obligatorische Krankenpflegeversicherung
SGV Schweizerischer Gewerbeverband
FH Fachhochschule
J+S Jugend und Sport
WBK-NR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrats
KEV Kernenergieverordnung
GSchG Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer

DETEC Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et
de la communication

CSSS-CE Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des
Etats

CEATE-CN Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de
l'énergie du Conseil national

CSSS-CN Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil
national

OFS Office fédéral de la statistique
OFEN Office fédéral de l'énergie
CEATE-CE Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de

l'énergie du Conseil des Etats
CSEC-CE Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil des

Etats
IFSN Inspection fédérale de la sécurité nucléaire
ARE Office fédéral du développement territorial
UE Union européenne
OMS Organisation mondiale de la Santé
CSN Commission fédérale de sécurité nucléaire
SSR Société suisse de radiodiffusion
PME petites et moyennes entreprises
OFROU Office fédéral des routes
PC Prestations complémentaires
LSA Loi sur la surveillance des assurances
LAMal Loi fédérale sur l'assurance-maladie
USS Union syndicale suisse
OEaux Ordonnance sur la protection des eaux
CER-CN Commission de l'économie et des redevances du Conseil national
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Chronique générale

Eléments du système politique

Ordre juridique

Protection des données et statistique

Viel zu reden gab die Ausweitung der Auskunftspflicht bei statistischen Erhebungen
des Bundesamtes für Statistik. Anlass war eine etwas missverständlich formulierte
Information, dass die Auskunftspflicht bei statistischen Erhebungen des Bundes von
der Volkszählung auf die Arbeitsmarkterhebung Sake ausgedehnt werde, um deren
Qualität zu verbessern. Das Bundesstatistikgesetz bietet die Möglichkeit, die Teilnahme
an einer Erhebung des BFS für obligatorisch zu erklären. Dies wurde in einigen Medien
so dargestellt, als ob in Zukunft die Beteiligung an allen, also auch nichtstaatlichen
Befragungen obligatorisch sei und hohe Bussen für die Nichtteilnahme verhängt
würden. Die SVP reagierte darauf mit der Einreichung einer parlamentarischen
Initiative, welche auf Gesetzesebene festschreiben will, dass die Auskunftspflicht nur
noch bei den regelmässigen Erhebungen im Rahmen der Volkszählung zulässig ist. Mit
dieser Thematik beschäftigten sich auch die Interpellationen Bischofberger (cvp, AI) (Ip.
09.3767), Amstutz (svp, BE) (Ip. 09.3771) und Pfister (cvp, ZG) (Ip. 09.3865). 1

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 21.09.2009
HANS HIRTER

Sécurité intérieure

Obwohl der Bundesrat auf das Vorliegen vieler ähnlicher Vorstösse hinwies, nahm die
kleine Kammer in der Herbstsession eine Motion Bischofberger (cvp, AI) an, die mehr
Effizienz in den Bereichen Jugendmedienschutz und Bekämpfung der
Internetkriminalität verlangt. 2

MOTION
DATE: 16.09.2010
MARC BÜHLMANN

Criminalité

Nach dem Ständerat überwies auch der Nationalrat eine Motion Bischofberger (cvp, AI),
die den Bundesrat beauftragt, eine gesetzliche Grundlage zu schaffen, um eine
effizientere und kostengünstigere Zusammenarbeit der im Bereich
Jugendmedienschutz und Bekämpfung von Internetkriminalität tätigen Organe des
Bundes sicherzustellen und Doppelspurigkeiten zu vermeiden. 3

MOTION
DATE: 03.03.2011
NADJA ACKERMANN

Institutions et droits populaires

Mandat parlementaire

In der ersten Sitzung der Wintersession 2017 schritt die kleine Kammer zur Wahl des
Büros des Ständerats für 2017/18. Der scheidende Präsident, Ivo Bischofberger (cvp,
AI) bedankte sich für das im vergangenen Jahr entgegengebrachte Vertrauen und wies
auf die respektvolle Debattenkultur im Ständerat hin. Allerdings müsse dem
persönlichen Gespräch auch weiterhin Beachtung geschenkt werden, da im
Bundeshaus immer häufiger per E-Mail kommuniziert werde. Während im Jahr 2003
noch 3 Mio. Mails pro Monat versandt worden seien, seien es heute deren 30 Mio. Die
Suche nach Konsens gelinge aber erfolgreicher mittels direktem, persönlichem
Gespräch als über anonyme Korrespondenz. 
Turnusgemäss wurde die amtierende Vizepräsidentin, Karin Keller-Sutter (fdp, SG) zur
Ständeratspräsidentin gekürt. Von 45 eingelangten Wahlzetteln waren zwei leer und 43
mit ihrem Namen versehen. In ihrer Antrittsrede wies die St. Gallerin darauf hin, dass
sie es einerseits dem Zufall verdanke, dass sie heute hier sitze – eigentlich wäre der
Platz für den 2013 verstorbenen Pankraz Freitag (fdp, GL) vorgesehen gewesen –,
andererseits habe ihr aber auch zu denken gegeben, dass bisher lediglich drei Frauen
das Ständeratspräsidium besetzt hätten: Josi Meier (cvp, LU), Françoise Saudan (fdp,
GE) und Erika Forster-Vannini (fdp, SG). Wenn Frauen gefragt würden, müssten sie
bereit sein, eine Aufgabe zu übernehmen. Sie lasse sich auch leiten von der
Überzeugung, dass die Kraft der Schweiz in den Institutionen liege. Dass die Schweizer
Politik als langweilig gelte, sei gut, weil dies auch mit Berechenbarkeit und Stabilität
einhergehe. In den Medien wurde spekuliert, dass die Ostschweizer Freisinnige wohl
noch nicht am Ende ihrer Karriere sei, da sie als chancenreichste Nachfolgerin des wohl

ÉLECTION PAR L’ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
DATE: 27.11.2017
MARC BÜHLMANN
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bald zurücktretenden Bundesrats Johann Schneider-Ammann gelte. Nach einem
musikalischen Intermezzo wurden die weiteren Mitglieder des Büros gewählt. Jean-
René Fournier (cvp, VS; 43 von 46 Stimmen) wurde zum ersten Vizepräsidenten und
Géraldine Savary (sp, VD; 41 von 46 Stimmen) zur zweiten Vizepräsidentin gewählt.
Ergänzt wurde das Präsidium durch den Stimmenzähler Alex Kuprecht (svp, SZ; 41 von
46 Stimmen) und den Ersatzstimmenzähler Thomas Hefti (fdp, GL; 43 von 46
Stimmen). 4

Im Ständerat kam es in der 50. Legislaturperiode lediglich zu zwei Mutationen
(gegenüber total 26 im Nationalrat), die beide in der Sommersession 2019 vollzogen
wurden. 
Ivo Bischofberger (cvp, AI), der seit 2007 in der kleinen Kammer den Kanton Appenzell
Innerrhoden vertreten und 2016 den Ständerat präsidiert hatte, erklärte Anfang 2019
seinen Rücktritt aus der nationalen Politik. Der Ständerat des Ostschweizer Halbkantons
wird jeweils an der Landsgemeinde gewählt, die jeweils Ende April eines Jahres
stattfindet. Um eine Vertretung ohne Unterbruch zu garantieren, trat Bischofberger
also kurz vor dem eidgenössischen Legislaturende zurück. An seiner Stelle wurde in
ebendieser Landsgemeinde der amtierende Nationalrat und Landammann von
Appenzell Innerrhoden, Daniel Fässler (cvp, AI), gewählt.   
Die zweite Vereidigung leistete Benedikt Würth (cvp, SG), der im Mai als Nachfolger von
Karin Keller-Sutter, die 2018 in den Bundesrat gewählt worden war, zum St. Galler
Ständerat bestimmt worden war. Der amtierende Regierungsrat Würth hatte sich im
zweiten Wahlgang recht deutlich gegen die Konkurrenz durchgesetzt. 5

ÉLECTION PAR L’ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
DATE: 03.06.2019
MARC BÜHLMANN

Organisation du Parlement

Zum Ständeratspräsidenten wurde in der Wintersession 2014 Claude Hêche (sp, JU)
gewählt. Der Genosse erhielt 44 Stimmen (1 leer, 1 Diverse). Hêche sprach bei seinem
Amtsantritt von seinen widersprüchlichen Gefühlen. Auf der einen Seite mache ihn der
Tod von This Jenny (svp, GL), der mehr als ein langjähriger Kollege gewesen sei, traurig,
auf der anderen Seite freue er sich über seine anstehende Mission als Präsident der
kleinen Kammer. Seine Bitte, mit dem Geschenk für den scheidenden Präsidenten
Hannes Germann (svp, SH), nicht zu spielen, sorgte im Rat dann wieder für Heiterkeit.
Germann kriegte einen von allen Ständerätinnen und -räten signierten Fussball. Zum
Vizepräsidenten wurde erwartungsgemäss der junge Neuenburger Kantonsvertreter
Raphaël Comte (fdp, NE) bestimmt. Er erhielt 43 Stimmen (1 leer, 2 Diverse).
Turnusgemäss stellt die CVP den übernächsten Präsidenten, Ivo Bischofberger (cvp, AI)
der ebenfalls mit 43 Stimmen (2 leer, 1 Diverse) ins Amt des zweiten Vizepräsidenten
gewählt wurde. Zur Stimmenzählerin stieg Karin Keller-Sutter (fdp, SG) auf und zum
Ersatzstimmenzähler wurde Jean-René Fournier (cvp, VS) bestimmt. Die beiden Ämter,
die gleichzeitig Mitgliedschaft im Büro bedeuten, sind sozusagen die Vorstufen für die
Vizepräsidien und schliesslich das Präsidium. 6

ÉLECTION PAR L’ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
DATE: 24.11.2014
MARC BÜHLMANN

Mit der Wahl des 36 Jahre alten Raphaël Comte (fdp, NE) wurde der jüngste
Ständeratspräsident seit 140 Jahren gewählt. Comte war 2010 als Nachfolger des 2009
zum Bundesrat gekürten Didier Burkhalter von der Neuenburger Bevölkerung in den
Ständerat gewählt worden – damals erst 30 Jahre alt. In den sechs Jahren im Ständerat
gelang es dem Neuenburger Freisinnigen, der bereits als 20-jähriger ins
Gemeindeparlament und mit 21 Jahren ins Kantonalparlament gewählt worden war und
als jüngster Parteipräsident in der Neuenburger Geschichte mit 24 Jahren die
kantonale FDP-Spitze übernahm, sich als eigenständiger Kopf zu profilieren. Er gilt in
der FDP-Fraktion als Linksliberaler und wich etwa bei der Energiestrategie oder der
Altersvorsorge 2020 von der Parteilinie ab, was ihm bei anderen Parteien auch den Ruf
eines Partners einbrachte, mit dem man Kompromisse schmieden kann. Der
ausgebildete Jurist Comte hat die Politik zum Beruf gemacht – im Express wurde er
entsprechend als „animal politique“ beschrieben. Laut einem Interview in der NZZ sieht
Comte diese Professionalisierung aber durchaus als Vorteil an, weil man im Ständerat
ein Generalist sein müsse und ein beruflicher Hintergrund zwar in bestimmten
Bereichen eine Spezialisierung erlaube, eine breite Optik auf alle Geschäfte aber eher
verhindere. In zahlreichen Medien wurde Comte auch als möglicher zukünftiger
Bundesrat gehandelt und mit einem berühmten Vorgänger verglichen: Numa Droz, der
vor 140 Jahren jüngste Ständeratspräsident der Geschichte, war später Bundesrat
geworden und hatte ebenfalls der Neuenburger FDP angehört. 

ÉLECTION PAR L’ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
DATE: 30.11.2015
MARC BÜHLMANN
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Zum Auftakt der 50. Legislatur wurde Comte schliesslich mit allen 44 gültigen Stimmen
(ein Wahlzettel blieb leer) mit einem Glanzresultat zum Präsidenten der kleinen Kammer
gewählt. In seiner Rede erinnerte er an den 2013 verstorbenen Pankraz Freitag (fdp,
GL), der eigentlich an seiner Stelle sein müsste. In der Tat war Comte 2013 als
Nachfolger von Freitag von seiner Partei für das Amt des zweiten Vizepräsidenten
bestimmt worden. Dies zeige, so Comte, dass der Zufall und äussere Umstände wichtig
seien. Weil man nicht immer alles in der eigenen Hand haben könne, sei Demut
insbesondere in der Politik wichtig. Zudem bedankte er sich bei seinem Vorgänger
Claude Hêche (sp, JU) und rief für die neue Legislatur zur Zusammenarbeit auf.
Insbesondere in der Chambre de Réflexion müsse man lösungs- und nicht
problemorientiert sein. Die Parteien sollen im Vorzimmer der kleinen Kammer bleiben.
Zudem kündigte der neu gekürte Ständeratspräsident eine „Tour de Suisse“ an: Er wolle
in jedem Kanton die Bevölkerung an einer kantonstypischen Veranstaltung treffen. 
In seiner neuen Rolle als Vorsitzender präsidierte Comte schliesslich die Wahl des
Büros des Ständerates: Ivo Bischofberger (cvp, AI) wurde vom Rat mit 45 von 46
eingelangten Stimmen bestätigt. Erneut war ein Wahlzettel leer geblieben. 42 von 46
Stimmen entfielen auf Karin Keller-Sutter (fdp, SG), die damit zur zweiten
Vizepräsidentin gekürt wurde. Diesmal blieben 3 Wahlzettel leer und einer ungültig.
Zum Stimmenzähler wurde Jean-René Fournier (cvp, VS) ernannt (38 Stimmen, 1 leerer
und 1 ungültiger Wahlzettel, 4 Stimmen für Diverse), Ersatzstimmenzählerin wurde
Géraldine Savary (sp, VD) (35 Stimmen, 6 leer, 2 ungültig, 2 Diverse). Alex Kuprecht (svp,
SZ) schliesslich wurde zum weiteren Mitglied des Büros gewählt (38 Stimmen, 4 leer, 3
Diverse). Diese sechs Personen werden fortan das Büro des Ständerats bilden.
Normalerweise rutschen die gleichen Personen im Folgejahr in der Hierarchie des
Büros jeweils einen Rang nach oben. 7

In der ersten Sitzung der Wintersession findet im Ständerat jeweils die Wahl des Büros
statt. Mit Raphaël Comte (fdp, NE) räumte der jüngste Ständeratspräsident seit 140
Jahren seinen Stuhl, um seinem ersten Vizepräsidenten, Ivo Bischofberger (cvp, AI),
Platz zu machen. Das vergangene Jahr sei den Rätinnen und Räten der kleinen Kammer
wahrscheinlich sehr lange vorgekommen, er selber habe den Eindruck, erst vor wenigen
Sekunden auf dem Präsidentensessel Platz genommen zu haben – so der scheidende
Comte. Zum Glück entspreche die Schweiz nicht dem von Brecht beklagten
unglücklichen Land, das Helden brauche. Vielmehr sei der ständige Wechsel im
Präsidium eben auch ein Zeichen dafür, dass die Macht in vielen Händen liege und
kollektiv ausgeübt werde. Präsidenten kämen und gingen und seien letztlich nur Diener
der Institutionen, die alleine zählten und Freiheit und Recht garantierten. 
Die Streichmusik Neff, die – so Comte abschliessend – „donne vraiment envie d'aller à
Appenzell“, umrahmte die Wahl von Bischofberger, der mit 43 von 43 gültigen Stimmen
zum neuen Präsidenten gewählt wurde; einer der 45 eingelangten Wahlzettel blieb leer
und einer war ungültig. 
Der 194. Ständeratspräsident nahm den Ball seines Vorgängers auf und erinnerte an die
beiden Bronzestatuen beim Haupteingang des Parlamentsgebäudes. Der alte Mann und
der Jüngling gemahnten daran, dass alles, was im Parlament geschehe, bald Teil der
Vergangenheit sei. Auch sein Präsidialjahr werde in einem Jahr Geschichte sein. Er
werde es unter das Motto „Klein, aber wertvoll“ stellen. Auch kleine Kantone würden
wichtige und nützliche Beiträge für den Zusammenhalt des Landes liefern.
Föderalismus habe einen hohen Stellenwert, was sich nicht zuletzt in der
Debattenkultur im Ständerat zeige, der Sorge zu geben sei. Vom Zeitgeist der
Effekthascherei und dem einfachen Schwarz-Weiss-Schema dürfe sich die kleine
Kammer nicht anstecken lassen.
In der Presse wurde Bischofberger als beharrlich und engagiert beschrieben.
Konkordanz und Kompromiss würden beim Appenzell-Innerrhoder gross geschrieben.
Allerdings wolle er es auch allen recht machen, was nicht immer nur positiv sei (TA). Der
„naturfröhliche“ und bodenständige Bischofberger reiche nur sehr sparsam, aber
immer sehr gut vorbereitete Vorstösse ein, er sei ein akribischer Schaffer (NZZ). 
Im Anschluss wurden die weiteren Mitglieder des Büros gewählt. Zur ersten
Vizepräsidentin wurde Karin Keller-Sutter (fdp, SG) gekürt. Sie erhielt 39 von 40 gültigen
Stimmen. Eine Stimme ging auf Diverse, vier der 44 eingelangten Wahlzettel blieben
leer. Die Reihe war erneut an der CVP, die mit Jean-René Fournier (cvp, VS) den
zweiten Vizepräsidenten stellt. Fournier, der also nach Keller-Sutter im Jahr 2017/2018
das Präsidium 2018/2019 übernehmen wird, erhielt 41 von 43 gültigen Stimmen. Auf
zwei Wahlzetteln standen andere Namen und zwei der 45 eingelangten Wahlzettel
blieben weiss. Als Nächstes stand die Wahl der Stimmenzählerin an, die ebenfalls zum
Büro gehört und – unter der Bedingung ihrer Wiederwahl bei den eidgenössischen
Wahlen 2019 – die kleine Kammer 2019/2020 präsidieren wird: Géraldine Savary (sp, VD)

ÉLECTION PAR L’ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
DATE: 28.11.2016
MARC BÜHLMANN
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erhielt 37 von 41 gültigen Stimmen, von denen vier an Diverse gingen. Bei der Genossin
aus der Waadt blieben vier der 45 eingelangten Wahlzettel leer. Abgeschlossen wurde
der Reigen mit der Wahl von Alex Kuprecht (svp, SZ) zum Ersatzstimmenzähler. Auch er
erhielt 37 Stimmen, allerdings von 39 gültigen. Auf sechs der 45 eingelangten Wahlzettel
fand sich kein Name. 8

Elections et votations (organisation)

In seiner Botschaft zum revidierten Bundesgesetz über die politischen Rechte schlug
der Bundesrat fünf hauptsächliche Neuerungen vor, die insbesondere die Organisation
der Nationalratswahlen betreffen, die aufgrund der zunehmenden Kandidierenden-
und Listenzahl sowie der wachsenden Zahl an Wahlberechtigten immer komplexer
geworden sei: (1) Unzulässige Doppelkandidaturen sollen auch nach der Meldefrist noch
gestrichen werden können. (2) Diese Meldefrist wird auf den August des Wahljahres
konzentriert, damit das Wahlmaterial spätestens vier Wochen vor dem Wahltag verteilt
werden kann. (3) Für die Erstellung einer Panaschierstatistik, die auf hohes Interesse
stösst, soll eine Gesetzesgrundlage geschaffen werden. (4) Ein weiterer
Revisionsvorschlag betraf die Nachzählung bei Volksabstimmungen, die auch bei sehr
knappen Ergebnissen nur dann angewendet werden soll, wenn Unregelmässigkeiten
glaubhaft gemacht werden können. Dieser Vorschlag war die Umsetzung einer
parlamentarischen Initiative von Rudolf Joder (svp, BE). (5) Zudem war eine
Gesetzesgrundlage vorgesehen, mit der Stimmberechtigte Urnengänge beobachten
sollten, um solche Unregelmässigkeiten zu melden. Weil die weiteren Vorschläge
(Differenzierung von Sammelfristen bei fakultativen Referenden zwischen Sammlung
und Stimmrechtsbescheinigung, gehashte (verschlüsselte) AHV-Nummern für
Nationalratskandidierende, Streichen der Berufsangabe von Kandidierenden) in der
Vernehmlassung auf Widerstand gestossen waren, nahm sie der Bundesrat in seiner
Botschaft nicht weiter auf. 

Als Erstrat beugte sich der Nationalrat über die Revision. Eintreten war unbestritten. Zu
diskutieren gab hingegen ein Antrag einer links-grünen Minderheit für einen
Automatismus für Nachzählungen – ein Punkt, der auch vom Bundesgericht so angeregt
worden war: Eine Nachzählung solle immer dann stattfinden, wenn die
gesamteidgenössische Differenz weniger als 0,1 Prozent betrage und das Ständemehr
durch Kantone mit deutlichen Entscheiden nicht bereits erreicht sei. Bisherige Lesart
des Bundesgerichtes war, dass ein sehr knappes Resultat immer auch eine
Unregelmässigkeit darstelle; allerdings sei vom Gesetzgeber zu präzisieren, was 'knapp'
sei. Die bürgerliche Ratsmehrheit liess sich allerdings nicht überzeugen und stimmte
für den bundesrätlichen Vorschlag und gegen einen Automatismus. Auf mehr
Unterstützung stiess ein Einzelantrag Marianne Streiff (evp, BE), der verlangte, dass auch
Unterlisten einer bei der Bundeskanzlei registrierten Partei von der Pflicht befreit
werden, mit der Einreichung des Wahlvorschlages auch noch Unterschriften von
Stimmberechtigten beilegen zu müssen. Zu diskutieren gab schliesslich, wie mit
überzähligen Namen auf einer Liste umgegangen werden soll. Der Antrag der
Kommissionsmehrheit, die lediglich mit Stichentscheid zustande gekommen war, wollte
in jenem Fall, in dem auf einer Liste mehr Namen vermerkt wurden als der Kanton Sitze
hat, die handschriftlich hinzugefügten Namen streichen, um die Kandidierenden auf
den hinteren Listenplätzen nicht zu bestrafen. Die Minderheit, die dem Vorschlag des
Bundesrates folgen wollte und sich letztlich durchsetzte, pochte hingegen auf die
Überlegung, dass der Wählerwille handschriftlich eher hervortrete und deshalb die
untersten gedruckten Namen auf einer Liste gestrichen werden sollen. Obwohl der
Bundesrat die Idee der Differenzierung der Sammelfristen nicht mehr in die Botschaft
aufgenommen hatte, plädierte eine Ratsminderheit für die Gültigkeit von
Unterschriften, die während der Sammelfrist eingereicht, aber erst nach der
Sammelfrist beglaubigt bei der Bundeskanzlei eintreffen. Das Hauptargument, das auf
der vorjährigen Diskussion um die Versäumnisse einzelner Gemeinden bei den letztlich
nicht zustande gekommenen Referenden gegen Doppelbesteuerungsabkommen
beruhte, war die Einschränkung des Referendumsrechts, wenn eine Unterschrift zwar
fristgerecht zustande käme, die Post oder eine Gemeinde aber zu langsam arbeite. Jene
Parteien, die mit Unterschriftensammeln Erfahrungen haben, stimmten diesem
Minderheitsantrag mehrheitlich zu: die SVP, die SP und die GP sagten mit 110 zu 76
Stimmen Ja. Gestrichen wurde dafür der Vorschlag des Bundesrates für eine
Beobachtung von Urnengängen durch Stimmberechtigte. Der so doch recht stark
abgeänderte Entwurf wurde mit 175 Stimmen einstimmig gutgeheissen. 

Der Ständerat beriet das Geschäft in der Sommersession. Wie die Mehrheit des
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Nationalrates wollte auch die kleine Kammer keinen Automatismus für Nachzählungen
bei knappen Volksentscheiden. Nur ganz knapp verzichtete die kleine Kammer darauf,
wie ursprünglich vorgesehen die Berufsangaben der Kandidierenden bei den
Nationalratswahlen zu streichen. Die Kommissionsmehrheit argumentierte vergeblich,
dass es praktisch unmöglich sei, zu überprüfen, ob die Angaben auch wirklich
stimmten. Auch den Antrag Streiff (evp, BE) und den Vorschlag, die vorgedruckten und
nicht die handschriftlichen Namen auf einer Liste mit zu vielen Kandidierenden zu
streichen, hiess die kleine Kammer entsprechend den Vorschlägen der
Volksvertreterinnen und Volksvertreter gut. Sie schuf allerdings auch einige
Differenzen. So wurde ein Einzelantrag Ivo Bischofberger (cvp, AI) angenommen, der die
Voranmeldepflicht der Kandidierenden für Majorzkantone streichen wollte. Die Pflicht
zu Voranmeldungen mache in Einerwahlkreisen keinen Sinn. Zudem stellte sich der
Ständerat gegen die Differenzierung von Sammel- und Einreichefrist bei Volksbegehren.
Die kleine Kammer wollte vielmehr die Komitees in die Pflicht nehmen, die genügend
Zeit für die Einholung der Beglaubigungen einplanen müssten. Der in der Zwischenzeit
von der Bundeskanzlei ausgearbeitete Leitfaden für die Gemeinden und der Vorschlag
des Bundesrates, die Komitees gesetzlich zu verpflichten, die Unterschriftenlisten
laufend und nicht erst kurz vor Ablauf der Sammelfrist einzureichen, wurden begrüsst.
Damit lag die gleiche Differenz zwischen den Räten vor wie bei der 2012 von der SPK-NR
eingereichten Motion, die ebenfalls eine Differenzierung der Fristen gefordert hätte
und vom Nationalrat angenommen, vom Ständerat aber abgelehnt worden war. Weiter
schuf der Ständerat einen neuen Absatz, mit dem die im Nationalrat unbestrittene
Verlängerung der Fristen für die Ansetzung von Volksinitiativen nicht generell, sondern
nur in Wahljahren, dann aber um sechs Monate möglich sein soll. Schliesslich setzte
sich der Ständerat für die im Nationalrat abgelehnte Idee der Beobachtung von
Urnengängen ein. Auch der Ständerat hiess den so veränderten Entwurf einstimmig
gut.

In der ersten Runde der Differenzbereinigung gab der Nationalrat zumindest teilweise
nach. Er lenkte ein bei der Diskussion um die Differenzierung der Sammelfristen, die
letztlich auf eine Verlängerung der bisherigen Referendumsfrist von 100 Tagen
hinausgelaufen wäre. Die grosse Kammer unterstützte auch die Idee der Verpflichtung
der Komitees, gesammelte Unterschriften laufend für die Beglaubigung in den
Gemeinden einzureichen. Umgeschwenkt war hier die SVP, bei der die Mehrheit nun für
den Vorschlag des Ständerates stimmte. Zustimmung gab es in der grossen Kammer
auch für die Berücksichtigung der Besonderheiten der Einerwahlkreise und die
Fristverlängerung für die Behandlung von Volksinitiativen in Wahljahren. Allerdings
beharrte der Nationalrat auf seiner Ablehnung gegen die Beobachtung von
Urnengängen. Diese Differenz wurde dann im Ständerat knapp mit 23 zu 21 Stimmen
ausgeräumt. Die Ratsmehrheit folgte dabei der Kommissionsminderheit, die
argumentierte, dass die Beobachtung weiterhin möglich sei, aber nicht im Gesetz
verankert werden müsse. Es wäre ein Armutszeugnis, wenn die Vorlage aufgrund dieser
geringen Differenz noch scheitern würde. In den Schlussabstimmungen wurde das neue
Bundesgesetz im Nationalrat mit 172 zu 0 (bei 26 Enthaltungen aus der SP- und der GP-
Fraktion) und im Ständerat mit 38 zu 4 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) angenommen. 9

Elections

Elections des gouvernements cantonaux

Roland Dähler (sans parti) et Jakob Signer (sans parti) siégeront à l'exécutif cantonal
d'Appenzell Rhodes-Intérieures, à la place de Daniel Fässler (pdc) et de Martin Bürki
(sans parti).
Daniel Fässler, à la fois conseiller national et président du Conseil d'Etat, avait donné sa
démission du gouvernement cantonal en novembre. Il souhaitait se concentrer sur son
mandat national. En début d'année, après la démission du conseiller aux Etats Ivo
Bischofberger (pdc, AI), il s'est porté candidat pour le remplacer. Lors de la
Landsgemeinde, il sera choisi pour représenter le canton à Berne. Son successeur au
niveau cantonal, Roland Dähler, avait deux concurrents PDC, Lorenz Gmünder et Bruno
Huber. Sans couleur politique, il raflera le siège du PDC et sera à la tête du département
de l'économie.
Le jour de la Landsgemeinde, Jakob Signer sera également élu au gouvernement
cantonal, une semaine après s'être lancé dans la course. Alors qu'il n'avait pas envisagé
siéger à l'exécutif, il était revenu sur sa décision à la suite du décès, début avril, du
conseiller d'Etat Martin Bürki. Il a pu compter sur le soutien des sections cantonales du
PDC, du PLR et de l'UDC. Il reprendra le département de justice, police et des affaires
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militaires.
Ainsi, le gouvernement cantonal sera composé d'un UDC, de deux PDC et de quatre
membres sans couleur politique. Roland Inauen (sans parti) occupera la fonction de
Landammann. 10

Elections fédérales

Bei den Ständeratswahlen im Oktober ging es um die Besetzung von 41 Sitzen. Ihre
Ständeratssitze bereits besetzt hatten die Kantone Zug mit Peter Bieri (cvp) und Rolf
Schweiger (fdp) sowie Appenzell Innerrhoden mit Ivo Bischofberger (cvp). Zu einer
stillen Wahl kam es in Obwalden (Hans Hess, fdp) und in Nidwalden (Paul Niederberger,
cvp). In Appenzell Ausserrhoden, Glarus und Uri hatten die bisherigen Ständeräte keine
Herausforderer und wurden problemlos gewählt. Unverändert blieb die
Ständeratsvertretung auch in den Kantonen Schwyz, Graubünden, Schaffhausen,
Solothurn und Thurgau. 11

ÉLECTIONS
DATE: 21.10.2007
SABINE HOHL

Ivo Bischofberger wurde für den Kanton Appenzell Innerrhoden bereits im Frühling
gewählt. Traditionellerweise wird der Innerrhoder Ständerat an der Landsgemeinde
bestimmt. Die SVP, die sich gegen Bischofberger einsetzte, hatte im Ring nicht etwa
einen eigenen Kandidaten, sondern den regierenden Landammann Daniel Fässler (cvp)
als Gegenkandidat ausgerufen, der sich aber vom Vorschlag distanzierte. Bischofberger
wurde schliesslich im ersten Umgang mit nur wenigen Gegenstimmen gewählt. 12

ÉLECTIONS
DATE: 01.05.2011
MARC BÜHLMANN

Für die kleine Kammer fanden Wahlen für insgesamt 43 Sitze statt. Die Landsgemeinde
des Kantons Appenzell Innerrhoden hatte Ivo Bischofberger (cvp) bereits im Frühling im
Amt bestätigt. Konkurrenzlos und in stiller Wahl wieder für den Ständeratssitz bestellt
wurde Paul Niederberger (cvp) in Nidwalden und auch der designierte
Ständeratspräsident Hans Altherr (fdp, AR) wurde ohne Gegenkandidat gewählt. Der
Angriff der SVP und die Kandidaturen zahlreicher Kleinstparteien, welche die
medienwirksamen Personenwahlen für die kleine Kammer als Mobilisierungsinstrument
für die Nationalratswahlen nutzten, führten in den meisten anderen Kantonen jedoch
zu stark umkämpften Wahlen. Der verstärkte Wettbewerb resultierte in nicht weniger
als 13 zweiten Wahlgängen in den Kantonen AG, BE, LU, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD,
VS und ZH. Da sich in Luzern und im Wallis die Konkurrenz jeweils zurückzog, waren die
zweiten Wahlgänge dort allerdings obsolet geworden. Noch nie waren derart viele
zweite Umgänge nötig. Früher waren in den meisten Kantonen die Gewinner jeweils
häufig schon vor den Wahlen absehbar. Kam es 2003 noch lediglich vereinzelt zu
zweiten Wahlgängen, zeigte sich 2007 eine deutlich steigende Tendenz. Vor vier Jahren
kam es bereits in acht Kantonen (FR, LU, NE, SG, TI, VD, VS, ZH) zu zweiten Wahlgängen,
die allerdings in Luzern, Wallis und Freiburg in stiller Wahl erfolgten. Die Anzahl nötiger
zweite Wahlgänge bei den letzten neun ordentlichen Ständeratswahlen ergibt sich wie
folgt: 2007: 8; 2003: 6; 1999: 9; 1995: 8; 1991: 7; 1987: 6; 1983: 4; 1979: 4; 1975: 2. 13

ÉLECTIONS
DATE: 23.10.2011
MARC BÜHLMANN

Die Ständeratswahlen im Kanton Appenzell Innerrhoden finden jeweils bereits im
Frühling des Wahljahres anlässlich der Landsgemeinde statt. Amtsinhaber und erneuter
Kandidat war CVP-Vertreter Ivo Bischofberger. Gegenkandidaturen zeichneten sich
keine ab. An der Landsgemeinde im April wurde Bischofberger denn auch mühelos
bestätigt. 14

ÉLECTIONS
DATE: 26.04.2015
ANDREA DENZ

Bei den Nationalratswahlen 2019 im Kanton Appenzell Innerrhoden galt es, den
freigewordenen Nationalratssitz von Daniel Fässler (CVP) zu besetzen. Fässler wurde
nach acht Jahren als Nationalrat im April von der Landsgemeinde als Nachfolger des
abtretenden Ivo Bischofberger in den Ständerat gewählt. Fässler trat sein Amt schon im
Juni an und reichte gleichzeitig seinen Rücktritt aus dem Nationalrat ein. Weil der
Kanton Appenzell Innerrhoden nur Anspruch auf einen Nationalratssitz hat, wird dieser
nach dem Majorzverfahren besetzt. Dies verunmöglicht ein Nachrutschen der Person
mit dem nächstbesten Resultat auf der Liste bei den letzten Wahlen wie es in anderen
Kantonen üblich ist. Da die Innerrhoder Regierung aber entschied, auf vorgezogene
Ersatzwahlen zu verzichten, blieb der Nationalratssitz des Halbkantons zwischen Juni
und den Wahlen im Oktober unbesetzt. 

ÉLECTIONS
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ELIA HEER
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Derweil brachten sich die Kandidaten für Fässlers Nachfolge in Stellung. Als erstes gab
SP-Parteipräsident Martin Pfister seine Kandidatur bekannt. Dieser wollte es nach zwei
erfolglosen Versuchen in Folge – er war sowohl 2011 als auch 2015 chancenlos geblieben
– noch einmal wissen. Als nächstes warf Regierungsrat Ruedi Eberle (SVP) seinen Hut in
den Ring. Eberle ist der «Säckelmeister», wie der Vorsteher des Innerrhoder
Finanzdepartements genannt wird. Die meisten Augen waren jedoch im Vorfeld auf die
Nomination der CVP gerichtet, da die CVP oder eine ihrer Vorgängerparteien seit jeher
den Nationalrat im Kanton Appenzell Innerrhoden stellt. Die Parteibasis hatte an ihrer
Nominationsversammlung Ende August die Wahl zwischen Statthalter und Vorsteherin
des Gesundheits- und Sozialdepartements Antonia Fässler und Alt-Säckelmeister
Thomas Rechsteiner. Die Parteibasis entschied sich schlussendlich mit 17 zu 3 Stimmen
dafür, Fässler auf den Schild zu heben. Ihre Wahl wäre historisch, hatte doch Appenzell
Innerrhoden noch nie eine weibliche Bundesparlamentarierin nach Bern entsandt.
Doch Rechsteiner gab sich nicht geschlagen. Trotz Kritik von seinen Parteikollegen
kündigte er an, auch ohne die Nomination der CVP seine Kandidatur aufrecht zu
erhalten. Er verteidigte seinen Entscheid damit, dass sich die Stimmen nicht zwischen
ihm und Fässler aufteilen würden, sondern eher zwischen ihm und Ruedi Eberle, der
ein ähnliches Profil habe wie er. So sei die Chance, dass die CVP den Sitz verteidigen
könne, grösser als ohne seine Kandidatur. Auch Fässler hatte im Übrigen vor der
Nominationsversammlung angekündigt, im Falle eines Entscheids der Parteibasis für
Rechsteiner ohne die Nomination der Partei anzutreten. Unterstützung bekam
Rechsteiner vom einflussreichen Innerrhoder Gewerbeverband, der Rechsteiner
offiziell nominierte, und von der FDP, welche ihn einstimmig für die Wahl empfahl.
Fässler wurde ihrerseits von der Gruppe für Innerrhoden (GFI) zur Wahl empfohlen. Da
beide kandidierende Christdemokraten intakte Wahlchancen hatten, befürchtete die
CVP im Vorfeld, dass Eberle am Wahlsonntag zum lachenden Dritten avancieren könnte.
Letzterer sorgte durch seine Wahlplakate für Irritation im Wahlkampf. Die Parteien und
Verbände hatten sich nämlich im Frühjahr darauf geeinigt, keine Plakate aufzuhängen,
da man sich im kleinen Halbkanton ja kenne und sich Plakate deshalb erübrigen würden.
Eberle brach mit dieser Vereinbarung, wofür ihn die anderen Parteien stark kritisierten.

Am Wahltag setzte sich Thomas Rechsteiner (2014 Stimmen) klar durch. Auf den zweiten
Platz schaffte es überraschend Ruedi Eberle (1642), während sich die enttäuschte
Antonia Fässler (1446) mit Rang drei abfinden musste. Abgeschlagen auf dem letzten
Platz landete Martin Pfister (493). Rechsteiners Wahl war auch ein Erfolg für den
kantonalen Gewerbeverband, während die Niederlage für Fässler gleichzeitig auch ein
wenig eine Niederlage für die CVP war. Dies obwohl mit Rechsteiner ja trotzdem ein
CVPler gewählt wurde. Somit muss Appenzell Innerrhoden weiter auf seine erste
weibliche Vertretung im Bundeshaus warten. Doch zumindest in einem Aspekt war die
Wahl dennoch ein wenig historisch: Mit der Wahl von Alt-Säckelmeister Rechsteiner
endete die lange Tradition, dass der Nationalrat jeweils auch ein Mitglied der
Standeskommission – der Kantonsregierung – war. «Die Zeit der Doppelmandate ist
möglicherweise vorbei», meinte dazu CVP-Präsident Stefan Ledergerber. Die
Stimmbeteiligung stieg um satte 12 Prozentpunkte gegenüber 2015 und lag neu bei 48.7
Prozent. 15

Elections complémentaires pour le Conseil des Etats

Daniel Fässler (pdc, AI), conseiller national et conseiller d'Etat, succède au conseiller
aux Etats Ivo Bischofberger (pdc, AI). Après douze ans à Berne, l'ancien président de la
Chambre des cantons a donné sa démission mi-janvier, afin de consacrer plus de
temps à ses loisirs. Daniel Fässler avait annoncé, déjà en novembre, qu'il ne souhaitait
pas exercer un mandat supplémentaire à l'exécutif cantonal. En février, il s'est porté
candidat pour remplacer Ivo Bischofberger. Trois semaines avant la Landsgemeinde, un
comité de citoyennes et citoyens a proposé, par le biais d'une annonce, l'ancien
conseiller d'Etat Thomas Rechsteiner (AI, pdc) comme alternative à la candidature de
l'actuel conseiller national. Lors de la Landsgemeinde, Daniel Fässler a été élu pour
représenter le canton. Assermenté au Conseil des Etats en juin, il faudra attendre les
élections fédérales pour que son siège à la Chambre du peuple soit à nouveau
occupé. 16

ÉLECTIONS
DATE: 28.04.2019
DIANE PORCELLANA

01.01.65 - 18.04.24 8ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE



Economie

Politique économique

Concurrence

Im September 2014 reichte der Ständerat mit 32 zu 7 Stimmen bei 2 Enthaltungen eine
Motion Bischofberger (cvp, AI) an den Nationalrat weiter, die forderte, dass bei der
angestrebten Vereinfachung der Einfuhr von Fleisch und Fleischwaren im Reiseverkehr
eine klare quantitative Abgrenzung zwischen Handels- und Privateinfuhr sichergestellt
wird. Die beabsichtigte Aufhebung der erlaubten Obergrenze von 20 kg Fleisch pro Tag
würde, so der Motionär, Fehlanreize für neue Geschäftsmodelle schaffen. So könne
Fleisch, obwohl dies gesetzlich nicht erlaubt sei, zu Handelszwecken auch über den
Reiseverkehr importieren werden. Der Bundesrat beantragte die Ablehnung des
Vorstosses unter anderem darum, weil bei Zollkontrollen bereits auch Mengen von
weniger als 20 kg zu den Bestimmungen des Handelswarenverkehrs veranlagt würden.
Nämlich dann, so der Bundesrat, wenn der Reisende nicht glaubhaft machen könne,
dass die eingeführten Waren seinem privaten Bedarf diene. Die Motion war Ende 2014
im Nationalrat hängig.

MOTION
DATE: 15.09.2014
DAVID ZUMBACH

Im März 2015 stimmte auch die grosse Kammer einer Motion Bischofberger (cvp, AI) zu,
welche vom Bundesrat verlangte, eine klare quantitative Abgrenzung zwischen
Handels- und Privateinfuhr bei Fleisch und Fleischwaren sicherzustellen, und folgte
damit ihrer Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK-NR), die sich mit 12 zu 8
Stimmen und 2 Enthaltungen für die Annahme ausgesprochen hatte. Die von der linken
Kommissionsminderheit vorgebrachten Argumente, wonach die in der Motion
geforderte Abgrenzung keinen Einfluss auf den privaten Fleischimport habe und
stattdessen zu einem Bürokratieaufbau führen werde, fanden zwar bei Teilen der FDP-
Liberalen-Fraktion Gehör, vermochten am Ende aber nicht mehr als 84 Stimmen auf
sich zu vereinen. 17

MOTION
DATE: 02.03.2015
DAVID ZUMBACH

Am 7. Dezember 2015 verabschiedete Bundesrätin Widmer-Schlumpf eine Änderung
der Zollverordnung, die auf eine Motion Bischofberger (cvp, AI) zurückging. Die Motion
verlangte vom Bundesrat, eine klare quantitative Abgrenzung zwischen Handels- und
Privateinfuhr bei Fleisch und Fleischwaren sicherzustellen. In Zusammenarbeit mit dem
Preisüberwacher, dem Schweizerischen Bauernverband und dem Schweizer Fleisch-
Fachverband erarbeitete der Bundesrat daraufhin die Lösung, den Zollansatz für
Fleischeinfuhren ab 10 kg von CHF 17 auf CHF 23 zu erhöhen, wodurch der Anreiz für
Gewerbetreibende, Fleisch im Reiseverkehr einzuführen, wegfiel. 18

MOTION
DATE: 07.12.2015
DAVID ZUMBACH

Crédit et monnaie

Assurances

Gegen den Antrag des Bundesrates überwies der Ständerat eine Motion Bischofberger
(cvp, AI), welche verlangt, dass gewerbliche Selbsthilfeorganisationen, die ihren
Mitgliedern auch Versicherungsleistungen anbieten (so genannte Miniversicherungen)
aus dem Geltungsbereich des Versicherungsaufsichtsgesetzes ausgenommen werden. 19

MOTION
DATE: 09.12.2009
HANS HIRTER

Die Motion Bischofberger (cvp, AI) wurde im Zuge der Beratungen zur
parlamentarischen Initiative Vitali (fdp, LU) abgeschrieben. Sie hatte gefordert,
Genossenschaftsversicherungen, die eng mit einem Verein oder Verband verbunden
waren, von der Versicherungsaufsicht auszunehmen, und war 2009/2010 an den
Bundesrat überwiesen worden. 20

MOTION
DATE: 25.09.2014
FABIO CANETG
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Zurückgehend auf eine 2009/2010 überwiesene Motion Bischofberger (siehe unten),
hatte Albert Vitali (fdp, LU) 2012 eine parlamentarische Initiative zur Anpassung des
Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) für Genossenschaftsversicherungen
eingereicht. Der Vorstoss wollte, ähnlich der Motion Bischofberger,
Kleinstversicherungen, die eng mit einem Verein oder Verband verbunden waren, von
der Aufsichtspflicht nach VAG ausnehmen. Der Initiant begründete sein Begehren
damit, dass die Aufsicht Kosten verursachte, die „in keinem Verhältnis“ zu ihrem Nutzen
stünden. Eine entsprechende Regelung war im Anhang zur Revision des
Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) vorgesehen gewesen. Weil diese 2012/2013 an den
Bundesrat zurückgewiesen worden war und die Versicherungsgenossenschaften
möglichst rasch von der Aufsichtspflicht befreit werden müssten, reiche er sein
Begehren nun in dieser Form ein, so Vitali. In den Räten wurde die parlamentarische
Initiative nicht bekämpft. Sie passierte sowohl im Nationalrat als auch im Ständerat
ohne Gegenantrag. 21

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 24.11.2014
FABIO CANETG

Agriculture

Politique agricole

Le Conseil des Etats a eu l'occasion de débattre du futur d'Agroscope, la chambre
s'étant emparée de la motion Savary (ps, VD) – ainsi que de l'interpellation Häberli-
Koller (pdc, TG; 18.3375) – déposée en réaction à l'annonce faite par le Conseil fédéral
de plans de restructuration des centres de recherches agronomiques. La socialiste
demande à ce que la loi sur l'agriculture soit modifiée de sorte que la Confédération
soit obligée de s'occuper de stations de recherches agricoles. En effet, l'alinéa 1 de
l'article 114 de la Loi sur l'agriculture stipule actuellement que «la Confédération peut
gérer des stations agricoles», ce qui laisse une certaine liberté aux autorités, dont celle
de ne pas respecter l'alinéa 2 du même article dans lequel il est précisé que «les
stations de recherches agronomiques sont réparties entre les différentes régions du
pays.» Au plénum, Géraldine Savary tenait à noter qu'entre CHF 60 et 100 millions ont
été engagés ces dix dernières années pour rénover le centre de recherche basé à
Changins dans le canton de Vaud – qu'elle représente – et s'interrogeait donc sur la
cohérence du discours de la Confédération. Ivo Bischofberger (pdc, AI) faisait, lui,
remarquer que ce n'est pas la seule intervention parlementaire à avoir été déposée au
parlement sur ce sujet. Toutes ont un même objectif: la suspension des plans de la
Confédération, afin de mener une réflexion de fond sur la recherche agronomique et
alimentaire que la Suisse devrait mener. Quant au conseiller fédéral responsable de la
recherche agronomique, Johann Schneider-Ammann, il s'est défendu d'avoir voulu
précipiter le sort d'Agroscope. Les plans révélés dans les médias n'étaient que des
esquisses non-abouties d'une réflexion à mener sur le futur de ces centres de
recherche. Malgré tout, il a tenu à préciser qu'il regrettait la situation engendrée.
La motion intitulée "Ancrage dans la loi de la recherche agronomique adaptée aux
conditions locales" est acceptée par une large majorité de sénatrices et sénateurs (28
voix contre 6 et 3 abstentions). 22

MOTION
DATE: 06.06.2018
KAREL ZIEHLI

Denrées alimentaires

Zwei Jahre nach Publikation der Botschaft eröffnete der Nationalrat im Frühling die
Diskussion über das revidierte Lebensmittelgesetz. Die erklärten Ziele des Bundesrates
bei der Überarbeitung waren ein verbesserter Schutz für die Konsumierenden in der
Schweiz sowie die Anpassung der schweizerischen Gesetzgebung an jene der EU, um
den Handel mit den europäischen Nachbarstaaten zu erleichtern. In der
Eintretensdebatte hatten die Ratsmitglieder über zwei Minderheitsanträge zu
entscheiden: Die Minderheit de Courten (svp, BL) begründete ihren Nichteintretens-
Antrag damit, dass zusätzliche Regulierungen unnötig seien. Der Bundesrat wolle sich
mit dieser Revision einzig den europäischen Bestimmungen unterwerfen und seine
Gesetzgebungs- sowie die gesetzgeberische Handlungskompetenz abtreten. Eine
Minderheit Hess (bdp, BE) hingegen stimmte zwar mit der Exekutive bezüglich des
Revisionsbedarfs überein, befand aber den durch das neue Gesetz entstehenden
administrativen Aufwand für Unternehmen als zu hoch. Sie beantragte daher
Rückweisung mit dem gleichzeitigen Auftrag, zusammen mit den betroffenen Kreisen
eine KMU-freundlichere Vorlage zu erarbeiten. Der Nichteintretens-Antrag wurde in
der Abstimmung einzig von der SVP-Fraktion unterstützt. Nach dessen Scheitern stellte
sie sich geschlossen mit der BDP und je einem Fünftel der CVP- und FDP-Fraktionen
hinter den Rückweisungsantrag. Auch dieser wurde jedoch verworfen: Der Nationalrat
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beschloss entsprechend mit deutlichen 113 zu 70 Stimmen Eintreten. Das Anliegen
dieses zweiten Antrags wurde während der Detailberatungen mehrfach wieder
aufgenommen: So sollen künftig Vorschriften des Bundesrats über die Kennzeichnung
von verarbeiteten Speisen auf Menükarten keine „unverhältnismässige administrative
Mehrbelastung“ für die Betriebe zur Folge haben. Ausserdem sollen die Selbstkontrolle
und schriftliche Dokumentation, zu welcher Unternehmen in der Produktion sowie im
Handel von Lebensmitteln oder Gebrauchsgegenständen verpflichtet sind, für
Kleinstbetriebe erleichtert werden. Die Debatten zur Revision des
Lebensmittelgesetzes wurden des Weiteren vom sogenannten “Pferdefleischskandal"
geprägt: Mitte Januar war in Irland in diversen Tiefkühl-Hamburgern Pferdefleisch
entdeckt worden. Der Anteil belief sich auf bis zu 29%, obwohl die Hersteller ihre
Produkte als reines Rindfleisch deklariert hatten. Bald identifizierten Laboratorien auch
in anderen Ländern wie Frankreich, Schweden oder Spanien Fertigprodukte als
pferdefleischhaltig, bis schliesslich Mitte Februar diverse Schweizer Detailhändler
ebenfalls einige ihrer Tiefkühlprodukte aus dem Sortiment entfernen mussten. Es zeigte
sich, dass die immer komplizierter werdenden Herstellungsketten von stark
verarbeiteten Produkten einen Betrug in derart grossem Stil ermöglicht hatten: Im
konkreten Fall einer in England beanstandeten Lasagne etwa war das Fleisch zuerst in
Rumänien geschlachtet, dann über Zwischenhändler in Zypern und Holland nach
Südfrankreich gebracht worden, wo es dann von einem Unternehmen verarbeitet und
an einen französischen Tiefkühllieferanten verkauft worden war. Dieser wiederum hatte
die Lasagne nach England exportiert. Die Stiftung für Konsumentenschutz (SKS) warnte,
dass angesichts derart komplexer Warenströme die Kontrolle von Rohstoffen leicht
umgangen werden könne. Auch der Tierschutz schaltete sich ein: Unter solchen
Umständen werde es unmöglich, die Einhaltung der Tierhaltungsvorschriften zu
überwachen. Tatsächlich hatten viele der geschlachteten Pferde wohl unter
artenwidrigen Bedingungen gelebt, wie Recherchen verschiedener Tageszeitungen
ergaben. In Reaktion auf diesen Skandal stand in den Räten die Erhöhung des
Strafmasses bei Zuwiderhandeln gegen das Lebensmittelgesetz zur Diskussion: Die
grüne und die SP-Fraktion brachten je Vorschläge dazu ein, man einigte sich jedoch
schliesslich mit deutlichen Mehrheiten auf den moderateren Vorschlag des
Bundesrates. Danach soll fahrlässiges Handeln mit bis zu CHF 20 000, vorsätzliches mit
bis zu CHF 40 000 und gewerbsmässiges oder von Bereicherungsabsicht getriebenes
Handeln mit bis zu CHF 80 000 bestraft werden. Ob fortan nicht nur Produktionsland,
Sachbezeichnung und Zutaten, sondern auch die Herkunft von Rohstoffen beim Verkauf
von Lebensmitteln deklariert werden muss, war ein bis in die Differenzbereinigung
hinein umstrittener Punkt, welcher die Räte auch 2014 noch beschäftigen wird. Eine
grosse Diskussion wurde auch ausgelöst durch die Einführung einer kostenlosen
Bescheinigung für Lebensmittelbetriebe, welche den Anforderungen des Gesetzes
entsprechen: Nach Ansicht des Bundesrates sollte diese im Anschluss an eine Kontrolle
dem Unternehmen zusammen mit dem erstellten Bericht ausgehändigt werden und in
verständlicher Form über den Grad der Übereinstimmung des Betriebs mit den
lebensmittelrechtlichen Bestimmungen informieren. Konsumentinnen und
Konsumenten sollten die Bescheinigung auf Verlangen einsehen können. Der
Nationalrat sprach sich deutlich für jene neue Regelung aus, wenn auch in einer
abgeschwächten Version: Die Kommissionsmehrheit hatte vorgeschlagen, dass die
Bescheinigung nur grundsätzlich zu Übereinstimmung bzw. Nicht-Übereinstimmung
Auskunft geben, nicht aber stärker ins Detail gehen solle. Im Ständerat focht eine
Minderheit Bischofberger (cvp, AI) die Einführung an, weil sie dadurch das Entstehen
einer schwarzen Liste für Gastronomieunternehmen befürchtete. Es sei zudem
möglich, dass die Beamten mit einer derart grossen Anzahl regelmässig zu
kontrollierender Betriebe überfordert sein würden, was sich auf die Qualität der
Kontrollberichte und somit auf die Lebensmittelsicherheit insgesamt negativ auswirken
könnte. Die SVP unterstützte dieses Votum mit dem Hinweis, dass man nicht in die
derzeit bestehende Hoheit der Kantone einzugreifen habe. Diese Argumente
vermochten 24 der 42 anwesenden Ratsmitglieder zu überzeugen. In der zweiten
Lesung folgte die grosse Kammer diesem Entschluss: BDP und SVP bezogen geschlossen
gegen die Konformitätsbescheinigung Stellung; unterstützt wurden sie zudem von
Mehrheiten der CVP- und der FDP-Fraktion. Ende Jahr hatte das Gesetz einmal den
Stände- und zweimal den Nationalrat passiert. 2014 werden die Parlamentarier mehrere
Differenzen zu bereinigen haben: Nebst der oben erwähnten Deklaration von
Rohstoffen konnte man sich bisher z.B. noch nicht darauf einigen, ob der Bundesrat
künftig die Fleischuntersuchung von bei der Jagd erlegten Tieren verordnen darf und
ob er den Marktzugang von kosmetischen Produkten, welche mit Hilfe von
Tierversuchen entstanden sind, zur Einhaltung des Lebensmittelgesetzes einschränken
oder verbieten kann. 23
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In der Herbstsession 2015 beriet der Ständerat die Stromeffizienz-Initiative. Ständerat
Bischofberger (cvp, AI) teilte mit, dass die UREK mit 9 zu 1 Stimmen bei einer Enthaltung
eine Fristverlängerung unterstütze. Die Fristverlängerung wurde darauf im Rat
diskussionlos gewährt. 24

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 17.09.2015
NIKLAUS BIERI

In der Herbstsession 2015 verhandelte der Ständerat als Zweitrat das erste
Massnahmenpaket der Energiestrategie 2050. Während die UREK-SR dem Rat das
Eintreten empfahl, verlangte eine Minderheit Hösli (svp, GL) Nichteintreten und ein
Antrag Hefti (fdp, GL) die Rückweisung der Vorlage an die UREK-SR mit dem Auftrag,
den Wirtschaftsstandort Schweiz nicht übermässig durch Förderabgaben zu belasten
und die Regulierungsdichte in der Vorlage zu senken. In der Eintretensdebatte wurde
von verschiedenen Seiten die grosse Arbeit verdankt, welche die UREK-SR in dieser
Sache geleistet habe. Obschon in jedem Votum der Eintretensdebatte gewisse
Vorbehalte vorgetragen wurden, so begrüssten doch ausser den Antragstellern Hösli
und Hefti alle das Eintreten auf das von Ständerätin Bruderer Wyss (sp, AG) als
"Generationenvorlage" bezeichnete Geschäft. In der Abstimmung wurde mit grosser
Mehrheit Eintreten beschlossen, die Minderheit Hösli (Nichteintreten) erhielt nur 2
Stimmen, der Rückweisungsantrag Hefti 3 Stimmen. 
In der Detailberatung schlug die Kommission vor, den Richtwert der durchschnittlichen
inländischen Produktion im Jahre 2035 auf mindestens 11 400 Gigawattstunden zu
legen, was realistischer sei als die vom Bundesrat vorgeschlagenen und vom Nationalrat
übernommenen 14 500 GWh. Eine Minderheit Bruderer Wyss (sp, AG) wollte an der
Version des Nationalrates festhalten und eine Minderheit Theiler (fdp, LU) wollte den
Richtwert ganz aus der Vorlage streichen. Der Antrag für den höheren Richtwert
unterlag dem Kommissionsantrag mit 16 zu 27 Stimmen, der Antrag auf Streichen wurde
mit 32 zu 11 Stimmen abgelehnt.  
Zwei Minderheitsanträge Hösli (svp, GL), welche die Richtziele in Energie- und
Stromverbrauch gegenüber der Mehrheit tiefer ansetzen wollten, wurden ebenfalls
abgelehnt. Einen Einzelantrag Gutzwiller (fdp, ZH), welcher die vom Nationalrat gekippte
bundesrätliche Bestimmung zur Prüfung von Alternativen beim Bau eines neuen fossil-
thermischen Kraftwerks wieder aufnehmen wollte, wurde mit 21 zu 19 Stimmen
abgelehnt. Während die Kommissionsmehrheit an der bundesrätlichen Vorgabe eines
Energie-Richtplanes festhalten wollte, verlangte eine Minderheit Imoberdorf (cvp, VS)
die Zustimmung zum Nationalrat, welcher diese Vorgabe gekippt hatte. Imoberdorf
beklagte, der Bund mische sich mit der bundesrätlichen Bestimmung in die
raumplanerische Kompetenz der Kantone ein. Obschon Bundesrätin Leuthard diese
Einmischung des Bundes bestritt, folgte die kleine Kammer mit 25 zu 15 Stimmen der
Minderheit und dem Nationalrat. Eine Minderheit Hösli (svp, GL) wollte dem Nationalrat
auch darin folgen, in einem Zusatz zu Artikel 13 die Unterstützung der Kantone durch
den Bund festzuhalten. Weil dies nach der zuvor abgelehnten Regelung sinnvoll sei,
sprach sich auch Bundesrätin Leuthard dafür aus und der Antrag wurde mit 32 zu 10
Stimmen bei 3 Enthaltungen angenommen. Die kleine Kammer folgte dem Nationalrat in
den ersten beiden Absätzen des Artikels 14, welcher die Nutzung erneuerbarer Energie
als nationales Interesse einstuft und die Grundlage zur Interessenabwägung beim
Neubau von Kraftwerken in Schutzgebieten legt. Allerdings schuf die kleine Kammer
auch eine Differenz zur grossen, indem sie bei den zwei weiteren Absätzen des Artikels
dem Bundesrat folgte und sich dabei für die Anhörung von Umwelt- und
Heimatschutzverbänden aussprach. In diesem Zusammenhang wurde auf die
parlamentarische Initiative Eder (fdp, ZG) verwiesen, deren Anliegen damit teilweise
begegnet wurde. 
Bei Artikel 17 strich der Ständerat die Absätze, welche der Nationalrat eingefügt hatte,
mit der Begründung, die Abnahmepflicht von Strom zu staatlich vorgegebenen Preisen
sei zu bürokratisch. Eine Differenz zur grossen Kammer schuf der Ständerat weiter auch
bei Artikel 18, in welchem die Kommission des Ständerates das Konzept des
Eigenverbrauchs gemäss den Anforderungen der Praxis klarer regeln wollte. Die
Kommission hatte zusammen mit Fachleuten und dem Verband Schweizerischer
Elektrizitätsunternehmen sowie Nationalrat Grossen (glp, BE), dessen diesbezüglicher
Antrag im Nationalrat angenommen worden war, eine Lösung gefunden, welche auch
von Bundesrätin Leuthard gutgeheissen und vom Ständerat ohne Einwände
angenommen wurde. Leuthard wies in diesem Zusammenhang auf die angenommene
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parlamentarische Initiative der UREK-NR hin. Während die Kommissionsmehrheit in der
Frage der Förderung von Kleinwasserkraftwerken eine Untergrenze bei der Leistung von
300 Kilowatt setzen wollte, verlangte eine Minderheit Luginbühl (bdp, BE) eine
Untergrenze von 1 Megawatt. Luginbühl begründete dies mit den hohen Förderkosten,
die einer kleinen Leistung gegenüberstünden. Unterstützung erhielt der Antrag von
Ständerat Zanetti (sp, SO), welcher als "Vertreter der Fische" um eine höhere
Fördergrenze bat. Alle weiteren Voten von links bis rechts hielten fest, dass es eben
auch die Kleinkraftwerke brauche, um den Atomstrom zu ersetzen. Die Minderheit
Luginbühl unterlag in der Abstimmung schliesslich mit 18 zu 25 Stimmen. Ein
Einzelantrag Graber (cvp, LU) wollte Kleinproduzenten von der Direktvermarktung
befreien: Kleinproduzenten mit weniger als 1 Megawatt Leistung sollen vom
Netzbetreiber den Referenzmarktpreis für den produzierten Strom erhalten, da der
Aufwand der Selbstvermarktung gemessen an der Produktion zu hoch sei. Der Ständerat
verwarf den Antrag Graber und folgte im übrigen der Fassung des Bundesrates, was die
Schaffung einer Differenz zum Nationalrat bedeutete. In Artikel 22 wich die kleine
Kammer erneut von der nationalrätlichen Fassung ab: Sie strich die Festlegung der
maximal anrechenbaren Gestehungskosten auf höchstens 20 Rappen pro
Kilowattstunde. Ein Antrag Schmid (fdp, GR), der günstige Bundesdarlehen für neue
Wasserkraftwerke ermöglichen wollte, wurde kontrovers diskutiert und schliesslich mit
23 zu 22 Stimmen abgelehnt. Die ständerätliche Kommission hatte neu ein als
Notfalllösung ausgelegtes Konzept zur Unterstützung der Grosswasserkraft
aufgenommen. Grosswasserkraftwerke, die aufgrund der schwierigen Marktlage in
finanzielle Probleme geraten, sollen für eine beschränkte Zeit Unterstützung erhalten -
dies, weil die Grosswasserkraft weiterhin eine zentrale Rolle im schweizerischen
Energiehaushalt einnehmen soll und Konkurse die Versorgungssicherheit gefährden
könnten. Die UREK-S schlug vor, die Unterstützung auf jährlich CHF 120 Mio. zu
beschränken sowie eine maximale Unterstützungsdauer von 5 Jahren festzulegen. Die
Finanzierung soll über den Netzzuschlagsfonds sowie über eine Wasserzinsreduktion
erfolgen. Laut Kommissionssprecher Bischofberger (cvp, AI) soll eine Differenz zum
Nationalrat geschaffen werden, damit eine Lösung für die sich akzentuierenden
Probleme der Grosswasserkraft vertieft geprüft werden können. Gegen diese
Kommissionsmehrheit wandte sich eine Minderheit I Imoberdorf, die nur die
Finanzierung ändern wollte - keine Wasserzinsreduktion, stattdessen grössere Beiträge
aus dem Netzzuschlagfonds - und eine Minderheit II Theiler, die im Vertrauen auf die
Marktkräfte ganz auf die vorgeschlagene Notfallunterstützung verzichten wollte. Ein
Einzelantrag Engler (cvp, GR) wollte die Grosswasserkraft substanziell an den KEV-
Beiträgen teilhaben lassen, wurde aber vor der Abstimmung zurückgezogen. Die beiden
Minderheitsanträge unterlagen mit 33 zu 11 und mit 32 zu 11 Stimmen bei einer
Enthaltung. Die Kommission schlug weiter Regelungen vor, um Rückerstattungen des
Netzzuschlages zu begrenzen und auf stromintensive Unternehmen zu beschränken.
Eine Minderheit Hösli (svp, GL) wollte die Rückerstattung des Netzzugschlages für
Unternehmen in förderungswürdigen Regionen verstärken und ein Einzelantrag
Germann (svp, SH) verlangte, dass alle Grossverbraucher dann eine Rückerstattung des
Netzzuschlages erreichen können, wenn sie interne Massnahmen für Energieeffizienz
nachweisen. Sowohl Kommissionssprecher Bischofberger wie auch Bundesrätin
Leuthard wiesen darauf hin, dass es hier um die Finanzierung der KEV gehe und nicht
um Wirtschaftsförderung und schon gar nicht um Regionalpolitik. Die Grossverbraucher
profitierten schon heute gegenüber den KMU, weil sie auf dem liberalisierten Markt
einkaufen können. Könnten sie ihre Netzzuschläge zurückforden, müssten die Abgaben
von kleineren Unternehmen und von Haushalten höher sein, um die angestrebte
Alimentation der KEV zu erreichen. Sowohl der Minderheits- wie auch der Einzelantrag
wurden in der Abstimmung deutlich verworfen. In Abweichung vom Nationalrat wollte
die Kommissionsmehrheit die Kompetenzen zur Ausgestaltung von Vorschriften im
Gebäudebereich den Kantonen überlassen. Ein Antrag Hess (fdp, OW) wollte in dieser
Frage die nationalrätliche Fassung beibehalten und eine Minderheit Bruderer Wyss (sp,
AG) verlangte, dass die von der Kommissionsmehrheit abgelehnten Regelungen zu
effizienten Geräten, zur Haustechnik und zur Energieverbrauchserfassung beibehalten
werden. Während der Minderheitsantrag Bruderer Wyss abgelehnt wurde, erklärte eine
Ratsmehrheit mit Unterstützung von Bundesrätin Leuthard ihre Zustimmung zum Antrag
Hess. Mit dem vom Nationalrat aufgenommenen Bonus-Malus-System für
Stromlieferanten war die Kommissionsmehrheit nicht einverstanden, sie beantragte
dem Rat, diesen Artikel zu streichen. Eine Minderheit Cramer (grüne, GE) wollte dem
Nationalrat folgen und eine Minderheit Diener Lenz (glp, ZH) schlug andere Regelungen
vor, um die Energieeffizienz zu erhöhen. Der Rat zog die Minderheit Diener Lenz der
Minderheit Cramer deutlich vor, gab aber in einer zweiten Abstimmung der Mehrheit
mit 23 zu 21 Stimmen den Vorzug, so dass der Artikel gestrichen wurde. Die
Kommissionsmehrheit wollte die vom Bundesrat vorgeschlagene und vom Nationalrat
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übernommene Lösung für das Einspeisevergütungssystem nicht mittragen und
beantragte die Streichung der Artikel 39 und 76. Der Rat stimmte zu, die geschaffene
Differenz erlaube es dem Nationalrat, in dieser Sache weiter nach einer brauchbaren
Lösung zu suchen. Mit 27 zu 16 Stimmen bei zwei Enthaltungen strich der Ständerat die
sogenannte "Dreckstromabgabe", eine Abgabe auf nicht garantiert CO2-freien Strom.
Was von der Kommission als Stützung der einheimischen Wasserkraft gedacht war,
erschien der Ratsmehrheit als kaum tragbare "Industriesteuer". Die Ratskommission
wollte weiter, dass die Hälfte der Rückbaukosten von den Steuern abgezogen werden
kann, wenn statt einer Gebäudesanierung ein Ersatzneubau realisiert wird. Eine
Minderheit Luginbühl (bdp, BE) beantragte die Streichung und berief sich dabei auch
auf die Finanzdirektoren- und Energiedirektorenkonferenz. Mit 25 zu 15 Stimmen bei
einer Enthaltung folgte der Rat dieser Minderheit. Der Ständerat folgte dem Bundesrat
und dem Nationalrat in der Änderung des Kernenergiegesetzes bezüglich der
Wiederaufbereitung von abgebrannten Brennelementen und nahm das Verbot der
Wiederaufbereitung an. Ständerat Eberle (svp, TG) hielt fest, dass es sich dabei um eine
Ressourcenverschwendung "der gröberen Art" handle, verzichtete aber auf einen
Antrag, weil er diesen für chancenlos hielt. Die vom Nationalrat eingebrachte Regelung
eines Langzeitbetriebskonzepts, welches die Betreiber eines AKW nach 40
Betriebsjahren vorlegen müssten, war in der ständerätlichen Kommission sehr
kontrovers diskutiert und schliesslich mit 7 zu 6 Stimmen abgelehnt worden. Eine
Minderheit Diener Lenz beantragte dem Rat, dem Nationalrat zuzustimmen und die
Langzeitbetriebskonzepte gutzuheissen. Während die Ständeräte Eberle (svp, TG) und
Theiler (fdp, LU) die bisherigen Sicherheits- und Aufsichtsmechanismen lobten und
Änderungen als gefährlich darstellten, betonten die Ständerätinnen Diener Lenz (glp,
ZH) und Bruderer Wyss (sp, AG), dass das ENSI selber solche Konzepte wünsche und die
Sicherheit ohne diese Konzepte durch ausbleibende Investitionen gefährdet sei. Mit 25
zu 20 Stimmen folgte der Rat seiner Kommissionsmehrheit und strich die
Langzeitbetriebskonzepte aus dem Gesetz. Eine Laufzeitbeschränkung auf 50 Jahre, die
eine Minderheit Berberat (sp, NE) einbringen wollte, fand keine Mehrheit im Rat. Bevor
das Geschäft in der Schlussabstimmung mit 27 zu 4 Stimmen bei 8 Enthaltungen
angenommen wurde, drückte Ständerat Recordon (grüne, VD) in deutlichen Worten sein
Missfallen über die vom Ständerat getroffenen Entscheide aus - er werde Mühe haben,
nach diesen Entscheiden auf das Ende der Legislatur anstossen zu können. 25

Als Zweitrat befasste sich der Ständerat in der Herbstsession 2016 mit der
Stromeffizienz-Initiative. Mit 7 zu 5 Stimmen hatte die UREK den Antrag gestellt, dem
Nationalrat zuzustimmen und die Initiative zur Ablehnung zu empfehlen. Für die
Kommission begründete Ständerat Bischofberger (cvp, AI) die Ablehnung damit, dass
ein konkretes Effizienzziel nicht in die Verfassung, sondern in ein Gesetz oder eine
Verordnung gehöre, die Initiative einseitig auf Strom fokussiere und eine Perspektive
auf den Gesamtenergieverbrauch vermissen lasse und die im Rahmen der
Energiestrategie 2050 aufgenommenen Effizienzziele denjenigen der Initiative
entsprächen. Ruedi Noser (fdp, ZH), Präsident des Initiativkomitees, bedankte sich
beim Rat für die Fristverlängerung, lobte die breite Zustimmung zu den Effizienzzielen
und bat, die Initiative zur Annahme zu empfehlen, da die Energiestrategie 2050 noch
nicht durch die Schlussabstimmung gegangen sei. Der Minderheitenantrag Noser auf
Annahme der Initiative scheiterte im Plenum jedoch mit 24 zu 16 Stimmen. 26

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 14.09.2016
NIKLAUS BIERI

Energie nucléaire

Die geplanten Teilrevisionen der Kernenergieverordnung, der UVEK-
Ausserbetriebnahmeverordnung und der UVEK-Gefährdungsannahmeverordnung
sorgten in der Vernehmlassung für ausserordentlich viel Aufruhr und Kritik. Ständerat
Damian Müller (fdp, LU) forderte deshalb mittels eines Postulats vom Bundesrat die
Ausarbeitung eines Berichts durch unabhängige Fachexperten im Bereich
Strahlenschutz. Dieser Bericht soll die Konsequenzen der geplanten Teilrevisionen für
die Bevölkerung aufzeigen und die neuen Grenzwerte beurteilen.
Aufmerksam wurde der sich selbst als Atomkraftbefürworter bezeichnende Müller auf
die Problematik, da rund 16 Kantone, darunter auch sein Stand Luzern, in der
Vernehmlassung ihre Bedenken an der Revision geäussert hatten und darin eine
Verminderung des Strahlenschutzes sahen. Zudem erkannte er in der ganzen Revision
ein rechtsstaatliches Problem, weil beim Bundesverwaltungsgericht ein
Gerichtsverfahren gegen das ENSI im Bereich Strahlenschutz hängig war und das ENSI
dem für die Teilrevisionen zuständigen UVEK angehörig ist. Gemäss einer Stellungnahme

POSTULAT
DATE: 14.06.2018
MARCO ACKERMANN
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des Zürcher Anwaltsverbandes, auf die sich Müller in der Ständeratsdebatte stützte, ist
die Änderung der rechtlichen Grundlagen mit dem Zweck, den Verfahrensausgang zu
beeinflussen, während eines Gerichtsverfahrens rechtsstaatlich problematisch. 
Der zur Ablehnung ratende Bundesrat betonte die Unabhängigkeit des ENSI. Die
Anpassungen würden den Wortlaut der bisherigen Bestimmungen präzisieren, seien
verhältnismässig, nachvollziehbar sowie auch praxisnah. Zudem habe die KNS den
Bundesrat in dieser Sache beraten und diese Änderungen als sachgerecht eingestuft.
Bundesrätin Doris Leuthard beteuerte im Rahmen der Ständeratsdebatte in der
Sommersession 2018 des Weiteren, dass diese Änderungen nichts mit dem Gerichtsfall
zu tun haben und das UVEK schon seit 2012 an dieser Anpassung arbeite. Weiter
betonte sie, dass es hier nicht um Dosisgrenzwerte bei technischen Störfällen gehe,
diese würden so bestehen bleiben wie bis anhin, sondern um Dosisgrenzen bei
Naturereignissen. Dies sei in der Diskussion fälschlicherweise vermischt worden. Strittig
seien folglich einzig die Dosisgrenzwerte bei Naturereignissen. Leuthard schlug deshalb
vor, dieses Postulat in der zuständigen Kommission zu beraten. Ivo Bischofberger (cvp,
AI) stellte daraufhin den Ordnungsantrag, das Postulat an die zuständige Kommission zu
überweisen, womit sich Müller einverstanden erklärte. 27

Transports et communications

Poste et télécommunications

In der Wintersession 2016 behandelte der Ständerat die Motion Barazzone (cvp, GE)
über die Aktivitäten der Post im Ausland, die im Sommer desselben Jahres bereits vom
Nationalrat angenommen worden war. Die UREK-SR empfahl dem Rat einstimmig deren
Ablehnung und folgte damit dem Antrag des Bundesrates. Nachdem Ivo Bischofberger
(cvp, AI) und Olivier Français (fdp, VD) den Kommissionsentscheid dargelegt hatten,
meldete Christian Levrat (sp, FR) Bedenken an bezüglich des Engagements der Post bei
Car postal France. Zwar wolle er keinen Antrag um Annahme der Motion stellen, er
beobachte die Geschäftsaktivitäten der Postauto Schweiz in Frankreich aber schon
länger und halte sie für riskant. Bundesrätin Leuthard versicherte dem Rat daraufhin,
dass die Risiken des Engagements in Frankreich regelmässig mit den Spitzen der Post
und der Postauto Schweiz diskutiert würden. Der Rat folgte dem Bundesrat und seiner
Kommission diskussionslos und lehnte die Motion ab. 28

MOTION
DATE: 15.12.2016
NIKLAUS BIERI

Aménagement du territoire et logement

Aménagement du territoire

Eine eidgenössische Strategie für die Berggebiete und die ländlichen Räume verlangt
die im Berichtsjahr eingereichte Motion Maissen (cvp, GR). Der Initiant zeigte sich
enttäuscht über die Vernachlässigung der traditionellen Bergregionen seit Inkrafttreten
der neuen Regionalpolitik (NRP). Anderer Ansicht war der Bundesrat, der die Motion zur
Ablehnung empfahl. Er erachtete eine integrative Lösung zielführender als eine scharfe
Abgrenzung von Stadt-Land und argumentierte weiter, dass die Berggebiete mit dem
NRP faktisch über eine Strategie zur Förderung der peripheren Regionen verfügten.
Ebenso präsentiere das Raumkonzept differenzierte Ansätze für zwölf Handlungsräume,
darunter auch ländliche Regionen. In der Ständeratsdebatte zeigte sich Ivo
Bischofberger (cvp, AI), der das Geschäft nach Ausscheiden des Initianten aus dem Rat
übernahm, überrascht von der negativen Antwort des Bundesrates und wies darauf hin,
dass sowohl im Entwurf des Raumplanungskonzeptes wie auch in der
parlamentarischen Debatte zu den Durchführungsprotokollen der Alpenkonvention eine
Gesamtstrategie für den Alpenraum in Aussicht gestellt worden sei. Die Motion wurde
nach kurzer Debatte mit 21 zu 4 Stimmen deutlich angenommen und zur Behandlung an
den Nationalrat überwiesen. 29
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Droit foncier

In der Herbstsession 2014 gelangte das Zweitwohnungsgesetz in den erstberatenden
Ständerat, der sich in einer beinahe siebenstündigen Diskussion dem - gemäss NZZ -
"bürokratischen Monster mit 28 Tentakeln in Form von 28 Gesetzesartikeln" widmete.
Der kleinen Kammer lagen einige Änderungsanträge ihrer Kommission für Umwelt,
Raumplanung und Energie (UREK-SR) vor, die zum Teil auf eine Verschärfung der
gesetzlichen Bestimmungen abzielten: So beantragte eine Kommissionsmehrheit
vertreten durch Ivo Bischofberger (cvp, AI) ihrem Rat, auf die Möglichkeit der
Umwandlung von über 25-jährigen Hotelanlagen in Zweitwohnungen zu verzichten.
Weiter soll es gemäss UREK-SR nicht möglich sein, Bauvorhaben zu bewilligen, die zur
Überschreitung des festgelegten Zweitwohnungsanteils von 20% führen würden. Auf
der anderen Seite beantragten bürgerliche Kommissionsmehrheiten auch
weitreichende Lockerungen der Bestimmungen, so etwa betreffend Auflagen zur
Erweiterung altrechtlicher Wohnungen, bezüglich Handlungsspielraum für Kantone und
Gemeinden beim Bau touristisch bewirtschafteter Wohnungen oder in punkto
Bewilligung neuer Zweitwohnungen in geschützten Baudenkmälern. In der
Detailberatung folgte der Ständerat seiner Kommissionsmehrheit nicht nur in deren
Vorschlägen zur Verschärfung des Ausführungsgesetzes, sondern auch was bedeutende
Lockerungen der Bestimmungen betraf: Trotz Plädoyer von Bundesrätin Leuthard, die
sich klar hinter die Minderheit Berberat (sp, NE) stellte, beschloss eine Ratsmehrheit
mit 22 zu 17 Stimmen, dass den Kantonen in ihrer Richtplanung keine Vorgaben gemacht
werden sollen, in welchen Gebieten die Vermarktung von Zweitwohnungen auf
Vertriebsplattformen zulässig sein soll. Die bundesrätliche Vorlage sah vor, dies nur in
extensiv bewirtschafteten touristischen Gebieten zu erlauben, wo nachweislich Bedarf
nach zusätzlichen touristischen Wohnungen besteht, dieses Vorgehen im Einklang mit
der kantonalen Raumentwicklungsstrategie steht sowie Massnahmen zur besseren
Auslastung von Zweitwohnungen bereits ergriffen oder zumindest im Richtplan
verbindlich angeordnet wurden. Dass zusätzliche Zweitwohnungen nicht nur in
geschützten Baudenkmälern sondern generell in geschützten und erhaltenswerten
Bauten bewilligt werden dürfen, entschied Ständeratspräsident Germann (svp, SH) per
Stichentscheid. Eine starke Kommissionsminderheit Diener (glp, ZH) äusserte
insbesondere zum Begriff "erhaltenswerte Bauten" ihre Bedenken. Dieser sei nirgends
klar definiert und so läge es schliesslich im Ermessen der kommunalen
Baubewilligungsbehörden, über den Wert eines Gebäudes zu entscheiden, führte
Ständerat Luginbühl (bdp, BE) aus. Nicht zuletzt beschloss der Ständerat mit
Zweidrittelmehrheit, dass der Ausbau altrechtlicher Wohnungen um maximal 30% (aber
um höchstens 30 m2) bedingungslos bewilligt werden könne. In der Gesamtabstimmung
passierte das Ausführungsgesetz mit weiteren, kleineren Änderungen versehen den
Ständerat mit 22 zu 13 Stimmen (5 Enthaltungen). Die stimmenden Vertreter der
Tourismuskantone Wallis, Tessin und Graubünden unterstützten das so ausgestaltete
Gesetz. Die Erstberatung im Nationalrat stand Ende 2014 noch aus; Spekulationen um
ein drohendes Referendum waren hingegen bereits in vollem Gange. In der
Herbstsession hatte Bundesrätin Leuthard vor dem Ständerat den Spielraum als bereits
"mehr als ausgereizt" bezeichnet. Kritik erhielt die ständerätliche Fassung ebenfalls
vom Zürcher Staats- und Verwaltungsrechtsprofessor Alain Griffel, der gewisse
Bestimmungen als verfassungswidrig einstufte und das Vorgehen der Kantonskammer
als ignorant bezeichnete. Griffel wie auch weitere Rechtsexperten wurden nach der
ständerätlichen Erstberatung eingeladen, der vorberatenden Kommission im
Nationalrat im Rahmen einer Anhörung die Verfassungsmässigkeit der vorliegenden
Fassung zu erörtern. 30
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Protection de la nature

Auch dem Nationalrat, der die Genehmigung des Nagoya-Protokolls im Frühjahr 2014
als Zweitrat behandelte, lag ein Nichteintretensantrag vor. Das Protokoll regelt den
Zugang zu genetischen Ressourcen und die ausgewogene und gerechte Aufteilung der
aus deren Nutzung erwachsenden Vorteile. Als genetische Ressourcen bezeichnet man
jegliches Material pflanzlichen, tierischen oder mikrobiellen Ursprungs, das einen
tatsächlichen oder potentiellen Wert aufweist. Ein Beispiel solcher Ressourcen sind
Wirkstoffe von Heilpflanzen, die zur Entwicklung neuer Medikamente eingesetzt
werden. Ähnlich wie im Ständerat lamentierte in der grossen Kammer eine
Kommissionsminderheit, dass die Ratifikation des Protokolls für die Schweiz keinen
Zusatznutzen, sondern lediglich zusätzlichen bürokratischen Aufwand mit sich bringen
würde. Der Rat folgte jedoch schliesslich unter Opposition der SVP-Fraktion der
Kommissionsmehrheit, welche argumentierte, das Nagoya-Protokoll würde für die
Schweiz im Falle der Nutzung genetischer Ressourcen aus Drittländern zu mehr
Rechtssicherheit führen, wovon nicht nur die einheimische Forschung und die
Landwirtschaft, sondern auch die Pharma-, Kosmetik- und Biotech-Industrie
profitieren würden. Darüber hinaus trage das Nagoya-Protokoll zum Erhalt der
Biodiversität bei und schütze das traditionelle Wissen. Auch Bundesrätin Leuthard
setzte sich in der Eintretensdebatte für die Genehmigung des Protokolls ein: Als
biodiversitäts- und ressourcenarmes Land und gegeben die Tatsache, dass ein Viertel
bis die Hälfte aller Medikamente weltweit in irgendeinem Sinne auf genetische
Ressourcen zurückgreift, habe die Schweiz ein starkes Interesse an der Sicherung des
Zugangs zu diesen Ressourcen. Während die grosse Kammer in der Folge das Protokoll
oppositionslos genehmigte, wurde die darauffolgende Diskussion um dessen
Umsetzung etwas kontroverser geführt. Die Umsetzung beinhaltete primär die
Ergänzung des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz (NHG) um einen
zusätzlichen Abschnitt zu genetischen Ressourcen mit Regelungen zur Sorgfalts- und
Meldepflicht. In der Detailberatung versuchten drei linke Kommissionsminderheiten
trotz Unterstützung der GLP-Fraktion vergeblich, die nachträglich zur bundesrätlichen
Version eingeführten Einschränkungen der Sorgfaltspflicht wieder aus dem Entwurf zu
streichen. Dabei nahm der Nationalrat im Vergleich zur Kantonskammer noch
zusätzliche Ausnahmen von der Sorgfaltspflicht vor: Während sich der Ständerat im
Vorjahr noch mit knappem Mehr dagegen gestellt hatte, beschloss der Nationalrat auf
Anraten seiner Kommissionsmehrheit, pathogene Organismen und Schädlinge von der
Sorgfaltspflicht auszunehmen. Darüber hinaus wollte die grosse Kammer vermarktete
Pflanzensorten zur Züchtung und Weiterentwicklung von neuen Sorten ebenfalls nicht
der Sorgfaltspflicht unterstellen, was einer in der Vernehmlassung geäusserten
Forderung von Swiss-Seed, der Schweizer Vereinigung für Samenhandel und
Sortenschutz, entsprach. Eine weitere Differenz zum Ständerat schuf der Nationalrat,
indem er den Schutz des traditionellen Wissens von indigenen oder ortsansässigen
Gemeinschaften einschränken wollte. Gemäss der grossen Kammer sollte dieses nur
unter Schutz stehen, sofern es noch nicht bereits der Öffentlichkeit frei zugänglich
gemacht ist. Somit gelangte das Geschäft zur Differenzbereinigung in den Ständerat,
welchem zu allen Differenzen Anträge der Kommissionsmehrheit auf Festhalten
vorlagen - unter anderem mit dem Hinweis, die nationalrätlichen Einschübe seien nicht
protokollkonform. Der Ständerat folgte den Empfehlungen seiner Kommission
ausnahmslos und hielt an den Differenzen fest. Im Nationalrat lagen die Zeichen im
Folgenden leicht anders: Mit äusserst knapper Mehrheit folgte dieser dem Antrag seiner
Kommissionsminderheit und beschloss auf den Zusatz zu den vermarkteten
Pflanzensorten zu verzichten, womit eine der drei Differenzen bereinigt wurde. Des
Weiteren obsiegte ein Kompromissvorschlag, welcher Pathogene und Schädlinge der
Sorgfaltspflicht unterstellt, aber für Notstandssituationen vorsieht, dass die
Anforderungen solcher genetischer Ressoucen verzögert erfüllt werden können. Fest
hielt die grosse Kammer hingegen an der Einschränkung des Schutzes von
traditionellem Wissen. Zurück im Ständerat fand der so vorgelegte Gesetzesentwurf
eine Mehrheit. Betreffend das traditionelle Wissen hielt Kommissionssprecher Ivo
Bischofberger (cvp, AI) fest, dass die Weltorganisation für geistiges Eigentum (Wipo)
daran sei, eine Lösung zum verstärkten Schutz des traditionellen Wissens
auszuarbeiten, weswegen man mit der nationalrätlichen Fassung leben könne. Nach
diesem innert dreier Wochen abgehaltenen Paragraphen-Ping-Pong konnte die
Gesetzesänderung noch in der Frühjahrssession verabschiedet werden. Dies im
Ständerat mit 31 zu 8 Stimmen und im Nationalrat mit 115 zu 72 Stimmen. Gegen das
Gesetz stellte sich die geschlossene SVP-Fraktion und eine qualifizierte FDP-
Mehrheit. 31
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Protection des eaux

Ständerat Bischofberger (cvp, AI) erachtete die in Artikel 24 der
Gewässerschutzverordnung enthaltenen Bestimmungen nicht länger als zeitgemäss und
beantragte deswegen mit einer Motion die Aufhebung der Vorschriften zum
ortsüblichen Bewirtschaftungsbereich (oBB). Der betreffende Artikel definiert den oBB
als die sich im Umkreis von 6 km zum Stallgebäude befindende Nutzfläche, auf der
Hofdünger anfällt. Bischofberger argumentierte, mittlerweile werde mittels anderer
Instrumente sichergestellt, dass die Hofdüngerverwertung umweltgerecht und nicht im
Übermass erfolge, wobei die reine Distanz zum Hof nicht mehr länger ein relevantes
Kriterium darstelle. Auch wenn der Bundesrat in seiner Antwort dem Motionär in
diesem Aspekt zustimmte, stellte er sich dennoch gegen das Anliegen: Die Verwaltung
prüfe gegenwärtig, ob und wie die Bestimmung zum oBB im Hinblick auf die Agrarpolitik
2018-2021 durch ein zweckmässigeres Instrument zum Schutze der Gewässer vor
übermässigen Nährstoffflüssen ersetzt werden könnte, weswegen man hier nicht
vorgreifen wolle. Ferner befürchtete der Bundesrat Rechtsunsicherheit, da der oBB
nach wie vor im Gewässerschutzgesetz erwähnt sei, durch den Wegfall der Definition in
der Gewässerschutzverordnung jedoch uneinheitlich bestimmt werden könnte. Im
Ständerat obsiegten hingegen die Argumente des Ratskollegen Bischofberger und die
kleine Kammer leitete das Geschäft in der Sommersession mit deutlichen 21 zu 8
Stimmen an den Nationalrat weiter. Dessen zuständige Kommission beantragte ihrem
Rat im Herbst mit Stichentscheid des Kommissionspräsidenten Hans Killer (svp, AG)
ebenfalls die Annahme der Motion. 32

MOTION
DATE: 19.06.2014
MARLÈNE GERBER

Während eine Motion einer Mehrheit der UREK-NR zur Lockerung der
Gewässerschutzbestimmungen zugunsten der Landwirtschaft 2012 im Nationalrat auf
beträchtlichen Zuspruch gestossen war, äusserte sich der Ständerat in der
Sommersession 2014 um einiges kritischer zum Anliegen. Wie auch diverse weitere
Anliegen geht dieses Geschäft auf die 2009 beschlossene Änderung des
Gewässerschutzgesetzes und die dazugehörige Verordnungsanpassung aus dem Jahr
2011 zurück, mit welchen das Anliegen der in der Folge zurückgezogenen Volksinitiative
"Lebendiges Wasser" aufgenommen worden war. Konkret verpflichtet der
verabschiedete indirekte Gegenentwurf die Kantone bis Ende 2018 zur Ausscheidung
von sogenanntem Gewässerraum. Dieser darf im Interesse von Renaturierung,
Hochwasserschutz und Gewässernutzung nur extensiv bewirtschaftet werden, wodurch
die intensive landwirtschaftliche Nutzung oder der Bau von Liegenschaften innerhalb
des Gewässerraumes untersagt ist. Der dadurch vom Zaun gebrochene Protest rührte in
erster Linie von landwirtschaftlichen Kreisen, die einen Verlust an Kulturland beklagten,
aber auch von Seiten der Grundstückbesitzer. Von den sechs in der Motion enthaltenen
Forderungen befürwortete der Ständerat auf Anraten seiner einstimmigen Kommission
gerade einmal eine, und die auch noch in abgeänderter Form: Der Bundesrat soll
verpflichtet werden, in Zusammenarbeit mit den Kantonen einen Ersatz für
Fruchtfolgeflächen bereitzustellen, die aufgrund der Festlegung des Gewässerraumes
effektiv verloren gehen. Dabei strich die kleine Kammer den in der eingereichten
Motion enthaltenen Zusatz, dass Fruchtfolgeflächen im Gewässerraum generell nicht als
solche gelten sollen. Bereits in einem Rundschreiben aus dem Jahr 2011 hatte das ARE
festgehalten, dass Böden unter Umständen auch weiterhin Fruchtfolgeflächen-Qualität
aufweisen können, auch wenn sie neu im Gewässerraum zu liegen kommen, weswegen
diese Flächen nicht grundsätzlich zu kompensieren seien. Die Kantonsvertreterinnen
und -vertreter folgten mit deutlichem Mehr der ausführlichen Argumentation von
Kommissionssprecher Bischofberger (cvp, AI), welcher auf die bestehenden
Bestrebungen der Verwaltung in Zusammenarbeit mit den betroffenen Kreisen hinwies,
die sich insbesondere in der Erarbeitung zweier Merkblätter manifestierten. In einer
weiteren Forderung der Motion, nämlich der Aufweichung des Gebots der
ausschliesslich extensiven Bewirtschaftung im Gewässerraum, sah die einstimmige
UREK-SR den in Zusammenarbeit mit den Initianten erzielten Kompromiss gefährdet,
der zum Rückzug des Volksanliegens geführt hatte. Die UREK-NR beantragte ihrem Rat
daraufhin ebenfalls ohne Gegenstimme aber mit 7 Enthaltungen, dem Ständerat
zuzustimmen, was der Nationalrat nach den Ausführungen seiner Kommission in der
Herbstsession stillschweigend tat. 33
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Mit 112 bürgerlichen zu 74 Stimmen aus dem linken Lager, der GLP-Fraktion und einer
Minderheit der CVP/EVP-Fraktion stützte der Nationalrat im Frühjahr 2015 den im
Vorjahr gefällten ständerätlichen Entscheid zur Annahme einer Motion Bischofberger
(cvp, AI) und verlangte somit die Streichung von Art. 24 der
Gewässerschutzverordnung, welcher den ortsüblichen Bewirtschaftungsbereich (oBB)
definiert. Während die bürgerliche Ratsseite diesen Entscheid begrüsste, da sie den
oBB als veraltete Massnahme zur Steuerung der Hofdüngerflüsse einstufte, befürchtete
die Ratslinke durch Aufhebung dieser Bestimmung eine zusätzliche Verschmutzung der
Gewässer und sorgte sich um die Biodiversität. Bundesrätin Leuthard verwies auf die
Diskussionen im Rahmen der Verordnungen zur Agrarpolitik 2014-2017, wo deutlich
aufgezeigt worden sei, dass bezüglich Festlegung oder Aufhebung des oBB alles andere
als Einigkeit bestehe. Diese Frage müsse im Rahmen der nächsten Vorlage zur
Agrarpolitik vertieft behandelt werden, weswegen sie für Ablehnung der Motion
plädiere. 34

MOTION
DATE: 12.03.2015
MARLÈNE GERBER

Zeitgleich mit seinem definitiven abschlägigen Entscheid betreffend die neun
Standesinitiativen zur Lockerung des Gewässerschutzgesetzes schickte der Ständerat
auch eine vom Nationalrat bereits angenommene Motion Leo Müller (cvp, LU) endgültig
bachab. Dies entgegen des Willens der UREK-SR, welche ihrem Rat mit Stichentscheid
des Kommissionspräsidenten Bischofberger (cvp, AI) im Herbst 2015 empfohlen hatte,
die Motion anzunehmen. Das Anliegen forderte die Erlaubnis, die minimale Breite des
Gewässerraumes unterschreiten zu können, sofern dies der besseren Berücksichtigung
der landwirtschaftlichen Nutzung oder anderer Interessen diene. Die knappe
Kommissionsmehrheit erwog, dass die bisher unternommenen Schritte zur
Konkretisierung der im Rahmen des Gegenvorschlags zur Renaturierungs-Initiative
erfolgten Bestimmungen – namentlich durch den unterdessen abgeschlossenen ersten
Teil der Verordnungsrevision sowie durch die Annahme einer Motion der UREK-SR und
einer abgeänderten Motion der UREK-NR – zwar in die richtige Richtung weisen
würden, jedoch noch mehr unternommen werden müsse, damit Agrar- und Bauland
nicht gefährdet werde. Im Gegenzug warnte eine starke Kommissionsminderheit, dass
der im Gegenvorschlag erarbeitete Kompromiss, der damals zum Rückzug der
Volksinitiative des Fischereiverbands geführt habe, bei Annahme der Motion gefährdet
werde. Deutlich klarer lagen die Fronten schlussendlich im Ständerat: Mit 11 zu 33
Stimmen folgte dieser der Kommissionsminderheit und beerdigte das Anliegen. 35

MOTION
DATE: 03.12.2015
MARLÈNE GERBER

Im März 2015 befasste sich der Ständerat als Erstrat mit neun Standesinitiativen zur
Lockerung des Gewässerschutzgesetzes aus den Kantonen Schwyz (12.309), St. Gallen
(12.320), Luzern (12.321), Schaffhausen (12.324), Uri (12.325), Nidwalden (13.301),
Graubünden (13.307), Aargau (13.311) und Zug (13.314). Sie alle kritisierten die im Rahmen
der letzten Gewässerschutzrevision aufgenommenen Bestimmungen zur Festlegung des
Gewässerraumes, die als Gegenvorschlag zur Initiative "Lebendiges Wasser" (sog.
Renaturierungs-Initiative) erlassen worden waren. Im Interesse der Renaturierung, des
Hochwasserschutzes und der Gewässernutzung darf der Gewässerraum nur extensiv
bewirtschaftet werden, wodurch die intensive landwirtschaftliche Nutzung oder der
Bau von Liegenschaften innerhalb dieser Zone untersagt ist. Konkret wollten die
Anliegen sicherstellen, dass landwirtschaftliche und die Siedlungsentwicklung
betreffende Interessen bei der Bestimmung der Breite des Gewässerraumes
berücksichtigt werden. Einstimmig mit einer Enthaltung empfahl die Kommission ihrem
Rat, den Initiativen keine Folge zu geben, da sie den Anliegen mit einer
kommissionseigenen Motion Rechnung zu tragen gedenke. Ferner verwies
Kommissionssprecher Bischofberger (cvp, AI) auf eine im Jahr 2014 bereits in
abgeänderter Form überwiesene Motion der UREK-NR, die in ihrer angenommenen
Version verlangt, dass durch die Festlegung des Gewässerraumes effektiv verloren
gegangene Fruchtfolgeflächen kompensiert werden müssen. Auch auf die sich in Arbeit
befindende Revision der Gewässerschutzverordnung, die unter anderem Präzisionen
zum Gewässerschutz vornehmen und den Kantonen mehr Handlungsspielraum
einräumen will, machte Bischofberger aufmerksam. Der Ständerat folgte der
Empfehlung seiner UREK-SR und gab den Initiativen keine Folge. 
Anders der zweitberatende Nationalrat: Im Rahmen der Beratungen zur Motion der
UREK-SR empfahl eine bürgerliche Kommissionsmehrheit ihrem Rat, den
Standesinitiativen Folge zu geben, damit der Druck bei der sich in Umsetzung
befindenden Revision der Gewässerschutzverordnung aufrecht erhalten werden könne.
Die grosse Kammer folgte dieser Empfehlung mit 90 zu 73 Stimmen. Neben der SP, den
Grünen und den Grünliberalen plädierte eine Minderheit aus der CVP/EVP- sowie aus
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der BDP-Fraktion erfolglos für Nicht-Folgegeben.
Somit ging das Anliegen zurück in den Ständerat, der den endgültigen Entscheid in der
Wintersession 2015 angesichts des unterdessen verabschiedeten ersten Teils der
Gewässerschutzverordnungsrevision sowie der mittlerweile angenommenen Motion der
UREK-SR treffen konnte. Diese Ausgangslage veranlasste den Ständerat, an seinem
früher gefällten Entscheid festzuhalten und den Standesinitiativen keine Folge zu
geben. Diese sind somit erledigt. 36

La motion Bischofberger (pdc, AI) a été classée dans le cadre de la Politique agricole
22+. Peu après l'acceptation du texte par le Parlement, le Conseil fédéral avait lancé
une procédure de consultation afin d'avoir l'avis des milieux concernés sur l'abrogation
de l'art. 14, al. 4 de la loi sur la protection des eaux (LEaux) et non l'art. 24 de
l'Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) comme demandé dans la motion. En
effet, les autorités ont remarqué que pour aller dans le sens du motionnaire – à savoir,
ne plus prendre en considération le rayon d’exploitation de 6 kilomètres s'agissant des
engrais de ferme excédentaires – il fallait s'attaquer à l'art. 14, al. 4. Après consultation,
les milieux concernés se sont majoritairement prononcés contre l'abrogation de cet
alinéa, amenant donc le Conseil fédéral à proposer de classer la motion sans procéder à
une modification de la loi. 37

MOTION
DATE: 16.06.2023
KAREL ZIEHLI

Politique de protection de l'environnement

Aufgrund des vorangegangenen nationalrätlichen Verdikts zu Ungunsten des indirekten
Gegenvorschlags zur Grünen Wirtschaft in der Gesamtabstimmung hatte sich die
UREK-SR erneut zuerst mit der Frage zu befassen, ob sie auf die Gesetzesvorlage
eintreten wolle. Im Einklang mit bisherigen Stimmverhältnissen fiel die Empfehlung der
ständerätlichen Kommission äusserst knapp aus. Mit Stichentscheid des
Kommissionspräsidenten Bischofberger (cvp, AI) empfahl die Mehrheit der Kommission,
nicht auf das Geschäft einzutreten. Ausschlaggebend für diesen Entscheid war nicht
nur die Ansicht der Mehrheit, dass die Schweiz in der Umweltpolitik bereits führend sei
und es keiner weiteren Regelungen bedürfe, sondern darüber hinaus auch die
Überzeugung, dass der – gemäss UREK-SR – austarierte eigene Entwurf im Nationalrat
keine Chance gehabt habe und die nationalrätliche Fassung gar weniger weit gehe als
die geltenden Bestimmungen. Letztere Argumentation stützte auch Bundesrätin
Leuthard: Wenn die ständerätliche Lösung nicht obsiege, sei es ihr auch lieber, wenn es
gar keine neuen Bestimmungen gebe. Nichtsdestotrotz mahnte sie in einem längeren
Plädoyer davor, sich auf bestehenden Errungenschaften auszuruhen und in Untätigkeit
zu verharren – als Beispiel nannte die Bundesrätin etwa die im internationalen
Vergleich zwar hohe Recyclingquote in der Schweiz, die aber von einer ebenfalls
vergleichsweise hohen Abfallmenge begleitet würde, die reduziert werden könnte. Mit
25 zu 17 Stimmen folgte der Ständerat der Kommissionsmehrheit und besiegelte das
Schicksal des indirekten Gegenvorschlags, indem er nicht erneut auf die Vorlage eintrat.
Enttäuscht zeigten sich neben den Initianten des Anliegens auch die
Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz, der auch die Grossverteiler Migros und
Coop angehören. Sie hätten den vom Ständerat präsentierten "gutschweizerischen
Kompromiss" begrüsst. Mit seinem Entscheid begründete das Parlament auch das
weitere Los der Volksinitiative der Grünen, die nun definitiv dem Volk vorgelegt wird.
Das Vorliegen eines austarierten indirekten Gegenvorschlags hätte die Grüne Partei
gegebenenfalls dazu bewegen können, ihr Anliegen zurückzuziehen. 38

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 03.12.2015
MARLÈNE GERBER
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Politique climatique

Im April legte der Bundesrat dem Parlament eine Botschaft zur Genehmigung der in
Doha beschlossenen Änderung des Kyoto-Protokolls (Kyoto II) vor, welche die
teilnehmenden Staaten im Zeitraum 2013-2020 zu einer weiteren
Treibhausgasreduktion verpflichtet. Da sich das Parlament im Rahmen der Beratung
zum CO2-Gesetz im Jahr 2011 bereits für eine Emissionsreduktion bis 2020 im Umfang
von 20% im Vergleich zu 1990 ausgesprochen hatte, zieht die Genehmigung der
Änderung von Doha keine Gesetzesanpassungen nach sich. Dies war wohl mit ein
Grund, wieso die Vorlage im erstberatenden Ständerat auf wenig Widerstand stiess.
Nichtsdestotrotz liess es sich Werner Hösli (svp, GL) nicht nehmen, die Nicht-
Teilnahme an Kyoto II von gewichtigen Verursachern von Treibhausgasemissionen -
namentlich Kanada, Japan, China, Brasilien, Indien, Südafrika und die USA -
anzuprangern, und die zweite Verpflichtungsperiode als "Rohrkrepierer" zu
bezeichnen, der durch die "Umherreiserei" fast mehr Schadstoffe verursache als er
einsparen könne. Sowohl die Bundesrätin wie auch Kommissionssprecher
Bischofberger (cvp, AI) appellierten im Gegenzug an die Vorbildrolle der Schweiz. Mit 33
zu 6 Stimmen beschloss die Kantonskammer in der Wintersession 2014 die
Genehmigung von Kyoto II und leitete das Geschäft an den Nationalrat weiter, der sich
2014 noch nicht zur Vorlage äusserte. 39

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 25.11.2014
MARLÈNE GERBER

Entgegen dem Nationalrat, der im Vorjahr befürwortete, dass das BFE und das Astra den
Automobilimporteuren anstelle der jährlichen Übermittlung allmonatlich und kostenlos
aktuelle Daten liefern sollen, lehnte der Ständerat auf Anraten seiner Kommission die
in eine Motion Hutter (fdp, ZH) verpackte Forderung im März 2015 ab. Diese Daten
sollten den Importeuren zur Überprüfung dienen, dass ihre Fahrzeuge im Durchschnitt
nicht mehr als 130 Gramm CO2 pro Kilometer ausstossen. Kommissionssprecher
Bischofberger (cvp, AI), der 10 von 13 Kommissionsmitglieder hinter sich wusste,
argumentierte dabei ähnlich wie der Bundesrat in seiner Stellungnahme aus dem Jahr
2012. Die Bereitstellung der Daten sei mit einem erheblichen administrativen und
technischen Aufwand bei der Verwaltung verbunden und es stehe den Autoimporteuren
bereits heute frei, Daten in höherer Frequenz gegen Gebühr zu beziehen. Eine
kostenlose monatliche Lieferung der aufbereiteten Daten würde nach Schätzungen der
Verwaltung und gemäss heutiger Gebührenordnung zu Mindereinnahmen von CHF 1,5
Mio. führen. Zudem sei es momentan so, dass die Rohdaten der Vereinigung der
Automobilimporteure zur Verfügung gestellt würden und dort in aufbereiteter Form von
den Importeuren bezogen werden können. 40

MOTION
DATE: 16.03.2015
MARLÈNE GERBER

Politique sociale

Santé, assistance sociale, sport

Politique de la santé

Mit einer Standesinitiative forderte der Kanton Neuenburg das Parlament auf, die
Zweckmässigkeit eines Spezialgesetzes bezüglich zuckerhaltiger Produkte zu prüfen und
gegebenenfalls eine entsprechende Gesetzesanpassung vorzunehmen. Dadurch sollten
Krankheiten bekämpft werden, welche auf erhöhten Zuckerkonsum zurückgeführt
werden können. Konkret forderten die Initianten, jenen Zucker zu besteuern, der bei
der Herstellung zugesetzt wird. Der Steuererlös sollte präventiven Zwecken
zugutekommen. Darüber hinaus sollte im Gesetz die Beschränkung von Werbung für
Nahrungsmittel mit hohem Energiegehalt festgehalten werden und eine Definition
erfolgen, welche Berufsgruppen von der Steuer betroffen wären. Als Gründe für sein
Anliegen führte der Kanton Neuenburg unter anderem die sich zunehmend
ausweitende „Diabetes- und Fettleibigkeitsepidemie“ sowie die damit verbundenen
Gesundheitskosten an. Zudem würden sich in Ländern, welche bereits eine solche
Steuer eingeführt hatten, durchaus positive Effekte zeigen, was den Zuckerkonsum
anbelangt.
Die SGK-SR empfahl mit 9 zu 0 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) der Initiative keine Folge
zu geben, da im Zusammenhang mit der Schweizer Ernährungsstrategie 2017-2024 der
freiwillige Ansatz gewählt worden war. Deshalb solle auch bei der hier betroffenen
Verbesserung der Lebensmittelzusammensetzung weiterhin das Prinzip der
Freiwilligkeit gelten. Ferner hatte der Bundesrat 2015 zusammen mit multinationalen
Schweizer Konzernen und KMU ein Memorandum of Understanding (Erklärung von
Mailand) unterschrieben, in welchem eine Zuckergehaltsreduktion von Joghurts und

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 06.03.2018
JOËLLE SCHNEUWLY
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Frühstückszerealien innerhalb von vier Jahren festgelegt worden war. Solange das
gemeinsame Vorgehen mit der Wirtschaft zielführend sei, bestehe aus Sicht der
Kommission kein weiterer Handlungsbedarf. Die Kommission stellte zudem die Frage,
inwiefern sich die Zuckersteuer überhaupt als Gesetz realisieren liesse und ob sie
stattdessen nicht doch Eingang in die Verfassung finden müsste. 
In der Ständeratsdebatte legte SGK-Mitglied Ivo Bischofberger (cvp, AI) die Argumente
der Kommission erneut dar. Zwar setzte sich Didier Berberat (sp, NE) noch einmal für
die Initiative ein: Damit wolle man nicht nur den Zuckergehalt senken, sondern auch
präventiv wirken. Es sei zudem von äusserster Wichtigkeit, einen klar abgesteckten
Zeitplan zu haben, um den von Zucker verursachten Krankheiten entgegentreten zu
können. Der Neuenburger konnte sich jedoch zu wenig Gehör verschaffen, der
Ständerat gab der Standesinitiative mit 24 zu 3 Stimmen (bei 6 Enthaltungen) keine
Folge. 41

Médicaments

Anfang 2013 hatte der Bundesrat seine Botschaft zur Änderung des Heilmittelgesetzes
(HMG) publiziert, zu einer Behandlung der Vorlage kam es jedoch erst in der
Sondersession des Nationalrats im Mai 2014. Das Heilmittelgesetz dient dem Schutz der
Gesundheit von Mensch und Tier und soll gewährleisten, dass nur sichere, qualitativ
hochstehende sowie wirksame Heilmittel auf den Markt gebracht werden können. Es
bestehe jedoch noch Handlungsbedarf beim Zugang der Bevölkerung zu Arzneimitteln,
bei der Überwachung des Marktes durch die Behörden, bei der Regelung der
geldwerten Vorteile und beim Vollzug; deswegen wurde diese 2. Etappe der
Heilmittelgesetzrevision lanciert. 
Inhaltlich betreffen die Änderungen unter anderem die vereinfachte Zulassung von
synthetischen Arzneimitteln, sowie auch von Komplementär- und Phytoarzneimitteln.
Ebenfalls sollen die Bestimmungen über die Abgabe von Arzneimitteln angepasst und
die Marktüberwachung verstärkt werden. Auch bei der Arzneimitteltherapie in der
Kinderheilkunde sollen Verbesserungen herbeigeführt werden. Zudem sollen
Anpassungen bei den Datenschutzbestimmungen und den Regelungen in den Bereichen
Straf- und Verwaltungsstrafrecht vorgenommen werden. Mit der präsentierten Vorlage
sollen die Aufträge von Parlament und Bundesrat umgesetzt werden. Gleichzeitig gelte
es, die höchst unterschiedlichen Ansprüche von Industrie, Handel und Fachpersonen
sowie der Patientinnen und Patienten zu berücksichtigen, ohne dabei die Interessen
der Gesellschaft an einem funktionierenden Gesundheitssystem zu vernachlässigen. Die
komplexe Gesetzesrevision wurde für die Beratungen im Parlament in sechs Blöcke
eingeteilt, welche in der Folge chronologisch wiedergegeben werden.
Die vorberatende SGK des Nationalrates hatte 2013 und bis Anfang 2014 in mehreren
Sitzungen das HMG besprochen und gelangte mit einer Reihe von Änderungsanträgen
ans Ratsplenum. Eintreten war unbestritten, merkten doch auch alle Fraktionsvertreter
an, die Revision des HMG sei nötig und zielführend. Gleichwohl galt es in der
Detailberatung über zahlreiche Anträge zu befinden. Zunächst wurde ein Antrag Fässler
(cvp, AI) deutlich gutgeheissen. Gegenüber dem Bundesratsentwurf wurde damit die
Selbstdispensation, also die Medikamentenabgabe durch Ärztinnen und Ärzte (im
Gegensatz zum Apothekermonopol) gefestigt. Etwas weniger deutlich fand ein
Kommissionsantrag den Weg ins Gesetz. Dieser sah vor, dass Arzneimittel, die bereits
am 1. Januar 2002 in einem Kanton zugelassen waren und sich zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens der HMG-Revision immer noch in Verkehr befinden, entsprechend zu
kennzeichnen sind und ausschliesslich im betreffenden Kanton vertrieben werden
dürfen. Eine Minderheit Carobbio (sp, TI) und mit ihr eine Mehrheit der FDP-Liberalen
und der Grünen Fraktion wehrten sich vergebens gegen den Kommissionsvorschlag.
Andere Minderheitsanträge, ebenfalls aus SP-Kreisen, betrafen mehrere Regelungen
zum Unterlagenschutz, der vom Bundesrat grundsätzlich auf zehn Jahre festgelegt
wurde. Im einen Fall wollte die Kommissionsminderheit vergeblich einen
Mehrheitsantrag verhindern, der den Unterlagenschutz auch bei Arzneimitteln, die
durch bedeutende präklinische oder klinische Prüfungen zugelassen wurden, auf zehn
Jahre festlegen wollte. In einem weiteren Fall unterlag die Minderheit gegen den Antrag,
den Unterlagenschutz zu streichen, der auf Antrag gewährt werden kann, wenn es sich
um wichtige Arzneimittel für seltene Krankheiten handelt, die in Übereinstimmung mit
dem pädiatrischen Prüfkonzept entwickelt wurden. Diskussionslos wurde auch eine
Anpassung im Bereich der vereinfachten Zulassung von Arzneimitteln beschlossen:
Zusätzlich zu den in der Regierungsvorlage geschilderten Gründe für eine vereinfachte
Zulassung sollten in der Schweiz auch Arzneimittel vereinfacht auf den Markt gebracht
werden können, deren Wirkstoffe in mindestens 5 Ländern der EU und EFTA seit
mindestens 10 Jahren in zugelassenen Arzneimitteln (Referenzpräparate) verwendet

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 07.05.2014
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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werden. Ebenfalls unter die vereinfachte Zulassung fallen sollen Arzneimittel, die seit
mindestens 30 Jahren verwendet werden, wobei für mindestens 15 Jahre davon auch
eine Zulassung in Ländern der EU und EFTA nachgewiesen werden muss. Eine Regelung
zur Verschreibungspflicht (Ausstellen von Rezepten) wurde auf Antrag Humbel (cvp, AG)
geändert. Ruth Humbel schlug vor, den Artikel mit der Möglichkeit für Patientinnen und
Patienten zu ergänzen, auf das Ausstellen eines Rezepts in Papierform zu verzichten.
Dies sei vor allem dann naheliegend, wenn die Arzneimittel direkt beim behandelnden
Arzt bezogen würden. Ein Gegenantrag Pezzatti (fdp, ZG) wollte die
Verschreibungspflicht aufheben, blieb jedoch gegen den Antrag Humbel chancenlos.
Zum Versandhandel von Medikamenten wurde ein Einzelantrag Gilli (gp, SG)
angenommen, wonach bei Bestellungen von rezeptpflichtigen Arzneimitteln das Rezept
nicht eingeschickt werden muss (wie ursprünglich von der Kommission vorgeschlagen).
Erfahrungen zeigten, dass dies nicht praktikabel sei. Weiter soll die Bewilligungen
erteilende Behörde nach wie vor der Kanton sein und nicht, wie vom Bundesrat
vorgeschlagen, das Heilmittelinstitut. Dieser Minderheitsantrag de Courten (svp, BL)
kam mit 92 zu 91 Stimmen bei 4 Enthaltungen hauchdünn durch. Letztlich wird damit
der Status quo beibehalten. Die übrigen Kommissionsanträge, vorwiegend
unumstrittene Präzisierungen gegenüber der Regierungsvorlage, wurden angenommen.
In einem zweiten Block wurden Anpassungen besprochen, welche auch das
Krankenversicherungsgesetz tangieren. Regierung und Kommission schlugen vor,
Medikamentenrabatte zu verbieten. Auf Antrag Humbel (cvp, AG) wurde dieser Passus
jedoch anders formuliert: Zwischen Kassen und Pharmafirmen ausgehandelte Rabatte
sollen erlaubt bleiben, wenn sie an die Patientinnen und Patienten weitergegeben oder
für Forschung und Qualitätsverbesserung im Gesundheitsbereich verwendet werden. 
Block drei umfasste die Behandlung diverser Punkte im Bereich der Marktüberwachung
und Meldepflicht. Zwar wurden die Anträge gründlich besprochen, am Ende obsiegte
jedoch die Kommissionsmehrheit mit ihren Anträgen, die die Regierungsvorlage
vorwiegend ergänzten, nicht jedoch inhaltlich substanziell abänderten. Einzig ein von
der SGK vorgeschlagenes Informationssystem "Antibiotika in der Veterinärmedizin"
wurde auf Antrag Frehner (svp, BS) mit 90 zu 87 Stimmen knapp nicht in das Gesetz
aufgenommen.
Nach intensiver Debatte über einen ganzen Tag hinweg überwies der Nationalrat die
veränderte Vorlage dem Ständerat mit 139 zu 43 Stimmen zur Konsultation. Geschlossen
gegen die Vorlage stand die SP-Fraktion, von der alle 43 Gegenstimmen stammten.
Namens ihrer Fraktion konstatierte Silvia Schenker (sp, BS), dass das Patientenwohl –
erklärtes Ziel der Vorlage – nicht mehr im Zentrum stehe, sondern die Frage, wessen
Taschen besser gefüllt werden könnten. Sie SP wolle nicht Hand bieten zu einer
„Gesetzesrevision, die wenigen, aber mächtigen Interessengruppen dient, statt allen
Patientinnen und Patienten mehr Sicherheit zu geben.“ Insbesondere die Ablehnung
des Antibiotika-Informationssystems stiess den Sozialdemokraten sauer auf, weil dies
ein Instrument zur Kontrolle von Antibiotikaresistenzen hätte werden können. 

In der Wintersession kam das Geschäft in den Ständerat, wo es ebenfalls über zwei Tage
hinweg besprochen wurde. Die SGK-SR gelangte mit einer Vielzahl an
Änderungsanträgen an das Ratsplenum, sowohl bezüglich der Regierungsvorlage, als
auch bezüglich der im Nationalrat beschlossenen Version. Jedoch ist festzuhalten, dass
die Anträge der SGK-SR mit relativ deutlichen Mehrheiten zustande gekommen waren
und nur wenige Minderheitsanträge im Raum standen. Eintreten war unbestritten und
Ständerat Felix Gutzwiller (fdp, ZH) lobte die Vorarbeit des Nationalrates. Die
Änderungen gingen in die richtige Richtung, so Gutzwiller. Er honorierte jedoch auch
die Arbeit der SGK des Ständerates, welche die Vorlage seiner Einschätzung nach
nochmals weiterentwickelt habe. Die Detailberatung begann mit der Definition
verschiedener Begrifflichkeiten. Der Nationalrat hatte in Ergänzung zur
Bundesratsvorlage zahlreiche zusätzliche Begriffe per Gesetz definiert. Viele davon
wollte die Mehrheit der SGK-SR wieder eliminieren, einerseits weil diese Definitionen in
der betreffenden Verordnung geregelt werden können, und andererseits, weil eine
Definition per Gesetz verhindere, das neue Erkenntnisse aus Forschung und Praxis
unmittelbar angewendet werden könnten. Eine Minderheit Bischofberger (cvp, AI)
beantragte, die Anpassungen des Nationalrates beizubehalten. Dezidierte Auffassung
der Minderheit war es, dass die vom Nationalrat eingeführten Begriffe zu
weiterführenden Themen wie der Übernahme von einschlägigen EU-
Gesetzesänderungen, Herstellungsbewilligungen für Arzneimittel, wissenschaftlichen
Entwicklungen und vor allem der Selbstdispensation in der Verantwortung des
Parlamentes sein müssen, und somit im Gesetzestext und nicht in der Verordnung ihren
Niederschlag finden sollten. Entsprechend sollten allfällige Änderungen tatsächlich vom
Parlament beschlossen werden müssen. In die gleiche Richtung argumentierte Felix
Gutzwiller (fdp, ZH) der zwar anmerkte, dass eine Begriffsdefinition in einem
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Bundesgesetz etwas sonderbar sei, es jedoch richtig fand, neue, noch nicht definierte
Begriffe erstmals zu umschreiben. Kommissionssprecherin Lilian Maury Pasquier (sp,
GE) ersuchte das Ratsplenum nochmals im Sinne der bestmöglichen Legiferierung der
Mehrheit zu folgen, eine Differenz zum Nationalrat einzugehen und dadurch in der
Folge die Möglichkeit offen zu halten, abermals über diese Definitionen zu befinden. Ihr
Appell zeigte jedoch nicht die erhoffte Wirkung: Mit 22 zu 21 Stimmen folgte der Rat der
Minderheit und beliess damit die Übernahme des Definitionenkatalogs im HMG. 
Bezüglich Unterlagenschutz wurde zwar nur wenig diskutiert, jedoch ergaben sich
Differenzen zum Nationalratsentwurf. Der Schutz geistigen Eigentums und der Schutz,
aber auch die Förderung der Forschung waren nicht umstritten. Dagegen seien die
Schutzdauer und deren Ausgestaltung, insbesondere bezüglich seltener Krankheiten
und Kinderkrankheiten, noch nicht zufriedenstellend geklärt, so
Kommissionspräsidentin Liliane Maury Pasquier. Sogleich wurden Präzisierungen und
Änderungen dahingehend vorgeschlagen, dass eine Schutzdauer auf 10 Jahre festgelegt
werden könne, wenn ein bedeutender klinischer Nutzen gegenüber bestehender
Therapien erwartet werden kann und die Therapie durch umfangreiche klinische
Prüfungen gestützt wird. Es gehe der SGK-SR darum, einen klinischen Nutzen zu
definieren, und nicht einfach nur den Aufwand, wie dies in der nationalrätlichen
Version der Fall sei, führte Felix Gutzwiller (fdp, ZH) aus. Es gehe nicht darum,
Konkurrenzpräparate zuzulassen oder nicht, sondern den Unterlagenschutz für echte
Innovationen zu gewährleisten. Entsprechend wurde dieser Antrag im Plenum
gutgeheissen. Weiter gab eine Anpassung in der Norm zur vereinfachten Zulassung von
Arzneimitteln Anlass zu Diskussionen. Der Nationalrat hatte beschlossen, in der EU
zugelassene Medikamente in der Schweiz unter gegebenen Umständen vereinfacht
zuzulassen, was die Kommissionsmehrheit des Ständerates wieder streichen wollte.
Eine Minderheit Bruderer Wyss (sp, AG) wollte diesen Passus in abgeschwächter
Formulierung beibehalten. Begründet wurde dies mit der Höhe der Hürde, die nicht
dem eigentlichen Ziel, der Zulassungsvereinfachung, diene. Zudem schaffe eine
Differenz zum Nationalrat nochmals die Chance, sich vertieft mit dem Thema
auseinanderzusetzen. Die Ständerätinnen und Ständeräte folgten diesem Antrag jedoch
mit 26 zu 13 Stimmen nicht. In weiteren Punkten folgte der Ständerat seiner
Kommission, die mehrheitlich die Version des Nationalrates unterstützte. Erst bei der
Behandlung der Verschreibmodalitäten und der Arzneimittelabgabe gab es erneut
Minderheitsanträge. Besonders die Frage um die Pflicht, den Patientinnen und
Patienten Rezepte ausstellen zu müssen, war umstritten. Im Sinne der
Patientensicherheit sprach sich wiederum eine Minderheit Bruderer Wyss (sp, AG) für
die nationalrätliche Fassung aus. Die Kommissionsmehrheit dagegen sah in der
Rezepte-Ausstellungspflicht einen unnötigen bürokratischen Aufwand und wollte den
Passus streichen. Stellvertretend gab Felix Gutzwiller (fdp, ZH) zu bedenken, dass mit
der Selbstdispensation ein Ausstellen von Rezepten hinfällig sei. So unterlagen die
Minderheitsanträge erneut mit 26 zu 18 bzw. 27 zu 16 Stimmen. Nach einwöchigem
Unterbruch griff der Ständerat die langwierige und komplizierte Revision des HMG noch
in der Wintersession wieder auf, um die Beratung abzuschliessen. Eine gewichtige
Differenz schuf der Ständerat an diesem zweiten Beratungstag, indem er das im
Nationalrat zuerst lange besprochene, dann gestrichene "Informationssystem
Antibiotika in der Veterinärmedizin" wieder in die Vorlage aufnahm. Wichtig war dies
dem Ständerat auch aufgrund des Auftrags einer 2013 überwiesenen Motion Heim (sp,
SO), welche eine Antibiotikastrategie auch für die Veterinärmedizin gefordert hatte.
Grundsätzlich ging es aber mit diesem Schritt explizit darum, Antibiotikaresistenzen in
den Griff zu bekommen. Zu weiteren Diskussionen gab die Aufgabengestaltung zur
Informationstätigkeit des Heilmittelinstituts und insbesondere die Normen zur Führung
eines Arzneimittelverzeichnisses Anlass. Einige Absätze wurden daraufhin vom
Ständerat aus der Vorlage gestrichen. Abschliessend wurde ein Einzelantrag Fetz (sp,
BS) zur Präzisierung der Strafbestimmungen im Zusammenhang mit der
Inumlaufbringung von Arzneimitteln gutgeheissen und diverse Änderungen bisherigen
Rechts abgesegnet, teilweise in Ergänzung des nationalrätlichen Entwurfs. In der
Gesamtabstimmung wurde die Vorlage mit 40 Stimmen einstimmig dem Nationalrat zur
Differenzbereinigung zurückgegeben. Die grosse Kammer wird sich im Jahr 2015 mit
den vorgenommenen Änderungen auseinandersetzen müssen. 42
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Stupéfiants

Im Parlament wurde das Tabakproduktegesetz im Sommer 2016 erstmals beraten, der
Ständerat war zuerst an der Reihe. Seine SGK wollte den Entwurf jedoch mit einigen
Auflagen an den Bundesrat zurückweisen. Gegen die Rückweisung stand eine
Minderheit Stöckli (sp, BE) ein. Mit 6 zu 4 Stimmen und 2 Enthaltungen kam der
Rückweisungsantrag in der Kommission zu Stande. Zwar stehe die Mehrheit zum
Kinder- und Jugendschutz, die Vorlage gehe jedoch in einigen Punkten zu weit, so
Kommissionssprecher Dittli (fdp, UR). Es seien drei wesentliche Bereiche, die nicht
goutiert würden: Erstens stelle das Gesetz einen zu starken und unverhältnismässigen
Eingriff in die freie Marktwirtschaft dar. Zweitens führe es zu einer «Situation der
latenten Rechtsunsicherheit», da zu viele «Kann-Formulierungen» vorgesehen seien
und die Möglichkeiten der Regierung, einzelne Aspekte auf dem Verordnungsweg zu
regeln, für die Unternehmen unbefriedigend seien. Und drittens fehle eine
Differenzierung bei der Regelung von unterschiedlich schädlichen Produkten, weil E-
Zigaretten weniger schädlich seien als herkömmliche, was der Bundesrat sogar selbst in
seiner Botschaft festgehalten habe. E-Zigaretten fielen gemäss vorliegendem Entwurf
jedoch in die gleiche Kategorie wie herkömmliche Tabakprodukte, was für die
Kommission unverständlich war. Die Vorlage sei «nicht stimmig», der Bundesrat solle
sie überarbeiten. 
Anderer Meinung war die Kommissionsminderheit, sie wollte das mit Abstand liberalste
Gesetz in Europa, wie es Stöckli nannte, beraten. Er zeichnete, als Vertreter
verschiedener Gesundheitsorganisationen sprechend, ein düsteres Bild. Die
Verantwortung aus der Verfassung, im Bereich Gesundheitsschutz Massnahmen zu
ergreifen, war nur ein Argument seines Referats. Er sprach auch die positive Haltung
der Kantone an, denn 23 von ihnen hatten sich in der Vernehmlassung positiv zum
Entwurf geäussert. Es kristallisierte sich in der Folge heraus, dass über den
Jugendschutz weitgehend Einigkeit herrschte, ebenso über das in diesen Bereich
fallende Verkaufsverbot an Minderjährige, wie Ständerat Bischofberger (cvp, AI)
feststellte. Knackpunkt war hingegen das Werbeverbot beziehungsweise dessen
Tragweite. Den Vorwurf, dass der Rückweisungsantrag als Zugeständnis an die
Tabakindustrie gewertet werden könne, versuchte FDP-Ständerat Eder (fdp, ZG) zu
entkräften. Stattdessen – und er war nicht der Einzige, der dieses Argument aufgriff –
ginge es eben darum, das Prinzip der Eigenverantwortung hochzuhalten. Der Staat
müsse nicht «Hüter für das Tun und Lassen» der mündigen Bürger werden. 
Es brauchte eine weitere Sitzung im Ständerat, um die Entscheidung herbeizuführen.
Gesundheitsminister Berset erklärte in seinem ausführlichen Vortrag, die Rückweisung
zu akzeptieren. Man möge die Vorlage aber nicht dem Bundesrat zurückgeben, sondern
Rückweisung an die Kommission beschliessen, damit diese eine Detailberatung
durchführen könne. Sein Wunsch blieb ihm jedoch verwehrt: Mit 28 zu 15 Stimmen
wurde das Gesetz an den Bundesrat zurückgewiesen. 
Die Rückweisung umfasste auch drei Auflagen, die der Bundesrat in einer neuerlichen
Ausarbeitung berücksichtigen sollte. Dabei handelte es sich um die Verankerung des
Mindestalters 18 für den Erwerb von Tabakprodukten. Zudem wurde die Regierung
angewiesen, eine rechtliche Grundlage für Testkäufe zu schaffen und ein Verbot von
speziell an Minderjährige gerichtete Werbung zu erlassen. Weiter sollten die
«wichtigsten Punkte der Tabakverordnung» in das neue Gesetz übernommen werden.
Auf zusätzliche Einschränkungen in der Werbung, der Verkaufsförderung und dem
Sponsoring sollte jedoch verzichtet werden. Zuletzt stand auch die Legalisierung des
Handels mit Alternativprodukten (E-Zigaretten und Snus) sowie die spezifische
Regelung dieser Produkte auf der Wunschliste der SGK.

In der Presse rief die Rückweisung deutliche Reaktionen hervor: Sie wurde
insbesondere als Sieg der Tabakindustrie gewertet, zudem wurde auf deren
erfolgreiches Lobbyieren hingewiesen. Auch der ehemalige Zürcher Ständerat Felix
Gutzwiller (fdp, ZH) äusserte im Tages Anzeiger Kritik: Er sehe die Rückweisung des
Gesetzesentwurfs und die dabei obsiegende Argumentation als grundlegende Abwehr
gegen einen Beitritt der Schweiz zu einem Rahmenübereinkommen der WHO zur
Eindämmung des Tabakgebrauchs. Insofern befürchtete der Gesundheitspolitiker ein
Reputationsschaden für die Schweiz. 43
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Sport

Mit einer Motion zur Sicherung des Programms „Jugend und Sport” (J+S) befeuerte
Peter Föhn (svp, SZ) die Debatte zur Sportförderung. Er knüpfte damit an Prozesse aus
dem Vorjahr an. Der Innerschweizer sorgte sich um die Finanzierung von Jugend+Sport
durch den Bund und forderte entsprechend die Regierung auf, auch für kommende
Jahre genügend Fördergelder zur Verfügung zu stellen. J+S sei 2015 um 6 Prozent
gewachsen und für 2017 werde mit einem Zuwachs um 7 Prozent gerechnet, so der
Antragsteller. Kindersport und freiwilliger Schulsport seien dabei die besonders
erfolgreichen Sparten des Programms. Föhn wollte daher erreichen, dass der Bund
mehr Geld für J+S bereitstelle, um dessen Stabilität zu gewährleisten und den
Beteiligten Planungssicherheit zu geben. 

Der Bundesrat zeigte sich wie der Motionär überzeugt von der Bedeutung und dem
Erfolg, aber auch der politischen Anerkennung, die das Programm geniesse. Er verwies
jedoch auf den Entscheid zum Nachtragskredit von 2015, wo J+S CHF 17 Mio.
zugesprochen wurden, um das Beitragswachstum 2015 aufzufangen. Der Bundesrat sah
zwar ein, dass die erneut höhere Dotierung des Budgets ab 2016 (plus CHF 20 Mio.)
aufgrund des „aus sportpolitischer Sicht erfreulichen” Wachstums bereits 2017 nicht
mehr ausreichen werde. Trotzdem wollte er die zukünftige Erhöhung der Beiträge offen
lassen, da er nicht vorgreifen und stattdessen abwarten wollte, bis man mit der
„Gesamtschau Sportförderung des Bundes” weiter vorankam. Im Lichte der dort zu
fassenden Entscheidungen und unter Berücksichtigung des Voranschlages 2017 mit dem
IAFP 2018-2020 beantragte der Bundesrat die Ablehnung der Motion Föhn.

Im Ständerat verteidigte Föhn sein Anliegen und erhielt Rückendeckung von den
Ständeräten Bischofberger (cvp, AI) und Graber (cvp, LU); Letzterer ist auch
Mitunterzeichner der Motion und Urheber eines früheren Vorstosses dazu. Der
Motionär nahm auf eine zunehmende Sorge vonseiten diverser J+S-Akteure,
insbesondere von Leiterinnen und Leitern sowie Veranstaltern, Bezug. Man sei über die
finanziellen Kürzungen besorgt, dies wurde dem Parlament auch von diversen
Sportorganisationen zugetragen. Es fehle das Geld, weil „zu gut gearbeitet wurde” –
dieser Umstand sei unverständlich, so Föhn. Es sei essenziell, den geleisteten Effort
und den Erfolg des Programms J+S weiterhin zu unterstützen und entsprechend auch
mit ausreichend finanziellen Zuwendungen zu fördern. Bischofberger mahnte die
Ständerätinnen und Ständeräte an ihre Verantwortung, es sei ihre Aufgabe, die in den
Voranschlägen geplanten Mittel zu sprechen. Graber nahm das Stichwort „Gesamtschau
Sportförderung” auf, zeigte sich jedoch nicht einverstanden mit der Gleichbehandlung
der beiden Geschäfte. Denn die Förderung von J+S sei nicht mit der Gesamtschau
gleichzusetzen, das sei „ein finanzpolitischer Vorwand” des Bundesrates. Daraus
ableitend fürchtete Graber ein Ausspielen der Gefässe gegeneinander und dann einen
„Showdown” innerhalb der Sportförderung. Zudem gab es gemäss Graber auch
Ungereimtheiten gegenüber früheren Aussagen des Bundesrates, genannt wurde sein
eigenes Postulat aus dem Vorjahr. Damals hatte der Bundesrat gefordert, dass allfällige
Beitragssenkungen frühzeitig bekannt gegeben würden. Etwas anders ordnete Anita
Fetz (sp, BS) die Diskussion ein. Zwar stand sie klar für J+S ein, sie wollte jedoch den
Weg der Regierung gehen und weitere Entwicklungen abwarten. Sportminister Parmelin
vertrat die bundesrätliche Ablehnung der Motion. Nicht nur das: Seiner Ansicht nach
waren die Forderungen Föhns bereits erfüllt, da in der Gesamtschau Sportförderung
eine höhere finanzielle Ausstattung von J+S skizziert wurde: plus CHF 10 Mio. für 2017
und überdies Erhöhungen um CHF 15 Mio. für 2018, CHF 20 Mio. für 2019 und CHF 25
Mio. für das Jahr 2020. 
Trotz dieser Einwände wurde die Motion mit 22 zu 17 Stimmen und einer Enthaltung an
die grosse Kammer überwiesen. 44
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Assurances sociales

Assurance-maladie

Ständerat Bischofberger (cvp, AI) hatte Ende 2015 eine Motion eingereicht, mit der er
darauf hinwirken wollte, dass die Franchisen in der obligatorischen
Krankenpflegeversicherung künftig der Kostenentwicklung angepasst werden. Dies
sollte insbesondere für die tiefste Franchise gelten, die aktuell CHF 300 beträgt, aber
auch für die anderen Franchisestufen, welche sich zwischen CHF 500 und CHF 2'500
bewegen. Mittels der Erhöhung der Eigenverantwortung sollte das Kostenwachstum im
Gesundheitswesen gedämpft werden, so die Begründung. Dieses beträgt rund vier
Prozent pro Jahr und übersteigt damit deutlich das Wachstum der Löhne und Renten;
angesichts medizinischer und demografischer Entwicklungen ist eine Abschwächung in
nächster Zeit nicht zu erwarten. Der Urheber des Vorstosses erhoffte sich, mittels einer
Erhöhung der Minimalfranchise die Anzahl der Mehrfachuntersuchungen und der
unnötigen Arztbesuche wegen Bagatellfällen vermindern zu können.

Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion. Er halte es zwecks einfacheren
Kostenvergleichs durch die Versicherten für angebracht, die Franchisen in runden
Beträgen festzulegen. Die Franchisenhöhen würden regelmässig überprüft und wenn
notwendig angehoben, was in den letzten Jahren auch mehrmals vorgekommen sei,
namentlich mit einer zweimaligen Erhöhung der Minimalfranchise und der Anhebung
der Maximalfranchise von CHF 1'500 auf CHF 2'500. Seit der Einführung des KVG sei die
von den Versicherten geleistete Kostenbeteiligung (dazu gehört auch der Selbstbehalt
von 10%) sogar leicht stärker angestiegen als die von den Versicherungen vergüteten
Leistungen.

Im März 2016 entschied der Ständerat, einem Ordnungsantrag Bruderer (sp, AG)
folgend, die Motion seiner SGK zur Vorprüfung zu unterbreiten. Dabei sollten weitere
Abklärungen bezüglich der technischen Detailfragen vorgenommen werden, welche sich
insbesondere aus der Stellungnahme des Bundesrates ergaben. 45

MOTION
DATE: 02.03.2016
FLAVIA CARONI

Nach einer Vorprüfung durch die Kommission für Soziale Sicherheit und Gesundheit
gelangte die Motion Bischofberger (cvp, AI) zur Anpassung der Franchisen an die
Kostenentwicklung in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung in der
Herbstsession 2016 ins Plenum des Ständerates. Sie löste dort eine längere Debatte aus.
Die Kommissionsmehrheit beantragte die Annahme, eine sozialdemokratische
Minderheit Stöckli (sp, BE) sprach sich gegen den Vorstoss aus. Die Mehrheit
begründete ihren Antrag mit drei Punkten: Erstens stiegen die Kosten in der
Krankenversicherung stärker an als die statischen Franchisen, wodurch sich eine
Schere zwischen Franchisen und Kosten öffne. Zweitens könne mit einer Erhöhung der
Franchisen ein stärkeres Kostenbewusstsein bei den Versicherten erreicht werden, was
letztlich zu Einsparungen führe. Drittens werde dadurch die Selbstverantwortung
gestärkt und die Wahlfreiheit nicht eingeschränkt. Anders als die Minderheit war die
Kommissionsmehrheit nicht der Ansicht, dass vor einem Beschluss aktuell laufende
Arbeiten des Bundesrates an einem Bericht über die Weiterentwicklung des
Franchisesystems abgewartet werden sollten. Im Gegenteil sollten diese Arbeiten mit
der vorliegenden Motion in die gewünschte Richtung gelenkt werden. Die Minderheit
hielt dagegen, ohne den Bericht sei die Grundlage für einen so weitreichenden
Entscheid derzeit noch nicht gegeben. Der Vorstoss blende die Frage aus, ob höhere
Franchisen für die Versicherten überhaupt tragbar wären – die Prämienverbilligung
helfe dabei nämlich nicht. Bei einer Anpassung der Franchisen an die
Kostenentwicklung würde das Wachstum der Kostenbeteiligung jenes der Nominallöhne
noch stärker übersteigen, als es dies bisher ohnehin schon getan habe. Die Aussage,
eine Anpassung an die Kostenentwicklung sei nicht vorgenommen worden, sei falsch.
Während die höheren Franchisestufen unbestreitbar zu einer Kostendämpfung führten,
sei dies bei einer Anhebung der Minimalfranchise nicht sicher, da diese insbesondere
auch von Personen gewählt wird, die regelmässig eine medizinische Betreuung
benötigen. Um genaueres zu wissen, müsse der bundesrätliche Bericht abgewartet
werden – da ein Abwarten aber abgelehnt worden war, sei auch die Motion abzulehnen.
In der weiteren Debatte betonten die Befürworter, die Kostenbeteiligung sei ein
effektives Mittel gegen den Überkonsum medizinischer Leistungen und für ein
gesundheitsbewussteres Verhalten und der Vorstoss helfe gegen die übermässige
Umverteilung von jüngeren zu älteren Personen in der Krankenversicherung. Dagegen
wurde von links argumentiert, die Kostenbeteiligung der Versicherten sei bereits hoch,
und zwar sowohl betreffend die Franchisen als auch insbesondere betreffend den
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Selbstbehalt bei Spitalaufenthalten. Die Motion stelle einen Angriff auf das
Solidaritätsprinzip in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung und letztlich eine
Gefährdung der öffentlichen Gesundheit dar, da ein reelles Risiko bestehe, dass die
finanzschwächsten Versicherten aus Kostengründen auf benötigte medizinische
Behandlungen verzichten würden. Um die Kostenexplosion im Gesundheitswesen zu
bremsen, müsse zum Beispiel bei unnötigen Operationen angesetzt werden, und nicht
als erstes bei der Franchisenhöhe. Der Bundesrat blieb bei seiner bereits zuvor
geäusserten Argumentation und empfahl weiterhin die Ablehnung der Motion. Die
kleine Kammer folgte dem nicht und sprach sich mit 31 zu 12 Stimmen bei einer
Enthaltung für den Vorstoss aus. 46

Die SGK-NR legte ihrem Plenum Ende 2016 eine Motion für mehr unternehmerische
Freiheit im Gesundheitswesen vor, die sich trotz des allgemein formulierten Titels mit
den Franchisen befasste. Der Vorstoss vereinte drei Anliegen: Erstens sollten die
Franchisen-Wahlmöglichkeiten für die Versicherten mindestens beibehalten oder aber
ausgebaut werden, zweitens sollten die Versicherer in der obligatorischen
Krankenpflegeversicherung mehr Freiheiten erhalten, um neue Versicherungsmodelle
entwickeln und testen zu können, und drittens sollten die Franchisen an die
Kostenentwicklung angepasst werden. Eine Minderheit Carobbio Guscetti (sp, TI)
beantragte, die Motion abzulehnen. 
Der Nationalrat behandelte den Vorstoss in der Wintersession 2016 zusammen mit der
Motion Bischofberger (cvp, AI; Mo. 15.4157). Minderheitensprecherin Carobbio Guscetti
verwies in der Debatte auf die zahlreichen Vorstösse, in denen die in dieser Motion
geäusserten Forderungen bereits enthalten waren, und wertete die zusätzliche Motion
der Kommission als Versuch, Druck auszuüben, um die Solidarität im Gesundheitswesen
weiter zu schwächen. Da die geforderten Massnahmen zudem bisher keine Wirkung
gezeigt hätten, solle die Motion abgelehnt werden. Dennoch sprach sich der Rat mit 130
zu 55 Stimmen (bei 1 Enthaltung) für ihre Annahme aus. 47

MOTION
DATE: 08.12.2016
ANJA HEIDELBERGER

In der vorhergehenden Session hatte der Ständerat eine Motion Bischofberger (cvp, AI)
zur Anpassung der Franchisen an die Kostenentwicklung der obligatorischen
Krankenpflegeversicherung angenommen. Diese gelangte in der Wintersession 2016 in
den Nationalrat, wo sie gemeinsam mit einer Motion der SGK-NR (16.3906) beraten
wurde. Die Kommissionsmehrheit beantragte die Annahme der Motion, eine
sozialdemokratische Minderheit Gysi (sp, SG) die Ablehnung. Die Argumentation glich
jener, die zuvor bereits im Ständerat vorgetragen worden war. Die
Minderheitssprecherin wandte zudem ein, die Schweiz habe bereits heute im
europäischen Vergleich die höchsten Out-of-Pocket-Kosten im Gesundheitswesen. So
bezeichnet werden die Kosten, die die privaten Haushalte selbst tragen müssen.
Schliesslich wurde die Motion mit 129 zu 54 Stimmen bei drei Enthaltungen überwiesen.
Auf der Befürworterseite standen annähernd geschlossen die SVP, die FDP-Liberalen,
die CVP, die BDP und die GLP, auf der Gegnerseite die SP und die Grünen. 48

MOTION
DATE: 08.12.2016
FLAVIA CARONI

Im Juni 2017 schickte der Bundesrat eine Änderung des KVG in die Vernehmlassung. Da
der Anstieg der Gesundheitskosten – jährlich steigen die Vergütungen von
medizinischen Leistungen durch die OKP pro Kopf um etwa 4 Prozent – nicht nur durch
demografische Faktoren erklärt werden könne, sondern auch auf eine
Mengenausweitung zurückzuführen sei, wollte der Bundesrat die Franchisen
regelmässig an die Kostenentwicklung der OKP anpassen. Durch diese Massnahme, wie
sie durch die Motion Bischofberger (cvp, AI; Mo. 15.4157) angeregt worden war, könne
die Eigenverantwortung der Versicherten gestärkt werden, erklärte der Bundesrat.
Konkret sollen alle Franchisen um CHF 50 erhöht werden, sobald die
durchschnittlichen Bruttokosten der Leistungen pro Person mehr als dreizehnmal
höher sind als die ordentliche Franchise. Damit soll das maximale Verhältnis von 1:12
zwischen der Höhe der ordentlichen Franchise und den Bruttokosten, wie es bei
Einführung des KVG und bei der letzten Erhöhung der Franchisen vorgelegen hatte,
gewahrt werden. Somit werden die Zeitabstände der Franchisenerhöhungen von der
Kostenentwicklung in der OKP abhängig gemacht. Der Bundesrat rechnete damit, dass
eine Bruttokostenhöhe von CHF 3'900 eine erste automatische Erhöhung der
Franchisen im Jahr 2020 nötig machen würde. 

In der Vernehmlassung, die zwischen Juni und Oktober 2017 stattfand, meldeten sich 65
Organisationen zu Wort. Die Mehrheit der Organisationen – darunter 14 Kantone, die
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meisten teilnehmenden Parteien (CVP, FDP, GLP und SVP), economiesuisse und der SGV
sowie die Verbände der Leistungserbringer – stimmte der Vorlage vorbehaltlos zu.
Gelobt wurden insbesondere die Stärkung der Eigenverantwortung und die erwartete
dämpfende Wirkung auf den Leistungsbezug. 
Auf Ablehnung stiess die Vorlage auf linker Seite: Unter anderem die SP, die Grünen und
der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB), aber zum Beispiel auch der
Schweizerische Gehörlosenbund und Inclusion Handicap sowie sieben Kantone (BE, FR,
NE, SO, TI, VD, VS) lehnten die entsprechende Änderung des KVG ab. Kritisiert wurde,
dass durch die Änderung mehr Personen von der Sozialhilfe abhängig würden und dass
dadurch sowie durch die höheren Ausgaben der EL die Kosten für Kantone und
Gemeinden anstiegen. Die Kritiker der Vorlage bezweifelten überdies, dass die
Änderung tatsächlich zu einer Senkung der Inanspruchnahme von
Gesundheitsleistungen führen würde: Bei den Versicherten mit der Grundfranchise, auf
die sich eine Franchisenerhöhung am stärksten auswirke, würde eine Erhöhung um CHF
50 kaum ins Gewicht fallen, da sie bereits sehr hohe Kosten hätten. Somit würden diese
auch kaum ihr Verhalten ändern. Stattdessen untergrabe die Vorlage die Solidarität
zwischen Gesunden und Kranken – wurde kritisiert –, weil diejenigen bestraft würden,
die Leistungen beanspruchen müssten. 49

Nachdem der Bundesrat seine Botschaft zur Anpassung der Franchisen an die
Kostenentwicklung im Vergleich zum Vernehmlassungsentwurf unverändert vorgelegt
hatte, beschäftigte sich der Nationalrat in der Herbstsession 2018 als Erstrat mit der
neusten KVG-Änderung. Zunächst hatte der Rat einen Nichteintretensantrag einer SGK-
Minderheit Gysi (sp, SG) zu behandeln. Minderheitensprecherin Gysi begründete ihren
Antrag damit, dass die neue Regelung unnötig und unsozial sei: Unnötig sei sie, weil der
Bundesrat die Franchisen bereits anpassen könne – wobei die letzten zwei Erhöhungen
den Kostenanstieg nicht gebremst hätten. Unsozial sei sie, weil sie zu einer
Umverteilung von CHF 20 Mio. führe, wobei vor allem chronisch kranke und ältere
Menschen mehr bezahlen müssten als heute, da sie häufig die Grundfranchise wählen
müssten. Ausser den Grünen und der SP erklärten in der Folge alle Fraktionen ihre
Unterstützung für die Vorlage. Mit 132 zu 51 Stimmen (bei 1 Enthaltung) entschied sich
der Rat deutlich für Eintreten und mit 133 zu 53 Stimmen (bei 1 Enthaltung) nahm er die
Vorlage in der Gesamtabstimmung an. Roger Golay (mcg, GE), der sich gegen die
Änderung aussprach, und Jean-Luc Addor (svp, VS), der sich seiner Stimme enthielt,
wichen als Einzige von den Fraktionsmeinungen ab. Stillschweigend schrieb der Rat
zudem die Motion Bischofberger (cvp, AI; Mo. 15.4157) ab. 50

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 26.11.2018
ANJA HEIDELBERGER

Nachdem er den bundesrätlichen Entwurf für eine Anpassung der Franchisen an die
Kostenentwicklung, wie sie die Motion Bischofberger (cvp, AI) angeregt hatte, in der
Wintersession 2018 angenommen hatte, schrieb der Nationalrat die Motion
stillschweigend ab. In der Frühjahrssession 2019 folgte auch der Ständerat. 51

MOTION
DATE: 26.11.2018
ANJA HEIDELBERGER

Enseignement, culture et médias

Enseignement et recherche

Hautes écoles

In der Wintersession beschäftigte der zunehmende Anteil ausländischer Studierender
auch das Parlament. Der Ständerat überwies ein Postulat Bischofberger (cvp, AI),
welches den Bundesrat beauftragt, den zum Teil massiven Zustrom von Studierenden
aus dem Ausland zu analysieren und aufzuzeigen, wie diese Entwicklung gesteuert
werden könnte. Dabei soll er insbesondere eine Erhöhung der Studiengebühren für
ausländische Studierende und die Einführung von obligatorischen Aufnahmeprüfungen
für Studienanwärterinnen und -anwärter aus dem Ausland prüfen. Ein gleichlautendes
Postulat Pfister (cvp, ZG) wurde auch vom Nationalrat gutgeheissen. 52
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Mit dem HFKG entfällt die eidgenössische Anerkennung von
Weiterbildungsabschlüssen der Fachhochschulen, die über das aufzuhebende
Fachhochschulgesetz noch gewährleistet worden waren. Die Bewilligungsverfahren, die
Qualitätskontrolle und die Subventionierung waren bereits 2005 im Rahmen einer
Teilrevision des Fachhochschulgesetzes eingestellt worden. Eine Motion Bischofberger
(cvp, AI) nahm das Unbehagen darüber aus Wirtschafts- und Fachhochschulkreisen auf
und verlangte die Wiedereinführung eines bundesrechtlich verankerten Titelschutzes.
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion. Er wies darauf hin, dass mit dem
Label „eidgenössisch anerkannt“ die Abschlüsse der höheren Berufsbildung, deren Titel
eidgenössisch geprüft und akkreditiert sind, unlauter konkurriert würden und es dies zu
verhindern gelte. Im Weiteren würden die Weiterbildungsabschlüsse der universitären
Hochschulen durch die Kantone auch nicht geregelt oder anerkannt. Er schlug aber vor,
den verlangten Titelschutz im Rahmen der BFI-Botschaft 2013–2016 zu prüfen. Mit 24
zu 7 Stimmen stellte sich die Kleine Kammer in der Dezembersession auf die Seite des
Motionärs. 53

MOTION
DATE: 06.12.2011
SUZANNE SCHÄR

Depuis 2002, la loi sur la formation professionnelle (LFPr) tient compte, dans son
chapitre sur la formation continue, des études post-diplôme. Cette filière des écoles
supérieures, Etudes post-diplôme (EPD ES), est sacrée par un titre reconnu par la
Confédération. Néanmoins, le Conseil fédéral a proposé de supprimer la
reconnaissance et la protection des titres de master postgrade. Il a invoqué l’illisibilité
et la confusion qui règnent au niveau de ces titres. Le gouvernement a plus
particulièrement remis en question les mentions « reconnu par la Confédération » et
« protégé par la Confédération » qui laissent penser que les études de master
postgrade sont réglementées, examinées ou encore subventionnées par la
Confédération, ce qui n’est pas le cas. Cette erreur de perception pourrait selon lui
provoquer une concurrence déloyale envers les diplômes véritablement reconnus. Pour
faire face à cette volonté, Häberli-Koller (cvp, TG) au Conseil des Etats, puis Jositsch
(ps, ZH) au Conseil national ont déposé chacun un postulat qui entend pousser la
Confédération à continuer de reconnaître les études post-diplôme des écoles
supérieures. Selon les auteurs des postulats, une modification aurait de lourdes
conséquences pour la qualité du pôle économique suisse. En effet, les écoles
supérieures seraient d’une part amputées de leur second niveau, restreignant du coup
l’attrait pour de telles filières. D’autre part, les personnes en possession de ce diplôme
verraient leur titre largement dévalorisé. Les deux chambres responsables du dépôt des
postulats les ont déjà adoptés. Dans la même optique, une motion et un postulat ont
demandé le maintien de la reconnaissance et de la protection des titres de master
postgrade des HES. Déjà acceptée par le Conseil des Etats en 2011, la motion de
Bischofberger (pdc, AI) a donc été adoptée par le Conseil national par 142 voix contre
16. Dans la foulée, le postulat de la CSEC-CN sur la protection des titres délivrés par les
filières formelles, y compris les masters postgrades des HES, a lui aussi été accepté par
le Conseil national. 54

MOTION
DATE: 28.05.2012
GUILLAUME ZUMOFEN

Le Conseil fédéral a déposé un message à la suite du rapport sur la protection des
titres délivrés par les filières formelles, y compris des masters postgrades des HES,
requis par un postulat de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture
du Conseil national (CSEC-CN). Afin de saisir l’intérêt du message du Conseil fédéral, il
est nécessaire de placer le décor. En mai 2006, le peuple suisse a accepté, à une large
majorité (85,6%), les nouvelles dispositions constitutionnelles sur la formation. La
nouvelle loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE) doit veiller
à la coordination et au maintien de la qualité dans le paysage suisse des hautes écoles.
L’application de la LEHE met un terme à la loi sur l’aide aux universités (LAU), ainsi qu’à
la loi sur les hautes écoles spécialisées (LHES). En effet, hautes écoles universitaires et
hautes écoles spécialisées sont désormais chapeautées par la même réglementation
légale. Ainsi, le rapport explique, que dans le cadre de la LHES, la Confédération
reconnaissait les diplômes de bachelor, master et master postgrades remis par les
Hautes écoles spécialisées (HES). Ces diplômes étaient donc protégés par le droit
fédéral. Désormais, dans le cadre de la LEHE, les diplômes HES ne seront plus reconnus
par la Confédération, ni protégés par le droit fédéral. En effet, les diplômes HES, tout
comme les diplômes des hautes écoles universitaires, possèderont le statut de
diplômes de hautes écoles spécialisées publiques cantonales ou intercantonales. Ils
seront donc protégés par le droit cantonal. Le Conseil fédéral estime qu’une dérogation
spécifique aux HES donnerait une impression erronée du rôle de la Confédération dans
la LEHE. Au final, le Conseil fédéral, à travers son message, propose de classer la motion
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Bischofberger (pdc, AI) qui visait le maintien de la reconnaissance et de la protection
des titres de master postgrades des HES. La Commission de la science, de la culture et
de l’éducation du Conseil des Etats (CSEC-CE) a suivi l’avis du Conseil fédéral et
recommande de classer la motion Bischofberger (pdc, AI) par 11 voix contre 0 et 2
abstentions. Pour clore le dossier, le Conseil des Etats, d’abord, puis le Conseil national
ont adopté le message et donc entériné la volonté de maintien de la reconnaissance et
de la protection des titres des masters postgrades HES. 55

Médias

Nouveaux médias

Im September nahm der Ständerat eine Motion von Ivo Bischofberger (cvp, AI) an,
welche die Schaffung gesetzlicher Grundlagen für ein koordiniertes Vorgehen gegen
Internetkriminalität und im Bereich des Jugendmedienschutzes unter der Führung des
Bundes fordert. Bislang sind diverse Bundes-, aber auch interkantonale und kantonale
Stellen und Sondereinrichtungen mit entsprechenden Präventions- und
Schutzaufgaben sowie mit der Strafverfolgung betraut. Der Nationalrat wird die Motion
2011 behandeln. Bereits im Sommer hatte Nationalrätin Barbara Schmid-Federer (cvp,
ZH) eine parlamentarische Initiative (Pa. Iv. 10.473) mit gleicher Forderung eingereicht,
die im Berichtsjahr noch nicht zur Verhandlung ins Plenum gelangt war. 56

MOTION
DATE: 16.09.2010
SUZANNE SCHÄR

Partis, associations et groupes d'intérêt

Partis

Grands partis

Immerhin wurde das Ziel, stärkste Partei der kleinen Kammer zu bleiben, erreicht.
Allerdings mussten auch bei den Ständeratswahlen Verluste verkraftet werden. Mit
insgesamt dreizehn Mandaten präsentierte sich die CVP zwar um zwei Sitze stärker als
die FDP und SP (je elf Sitze), musste aber im Vergleich zu 2007 per Saldo zwei Mandate
abgeben. Den Urner Sitz hatte die Partei bereits bei den Ersatzwahlen 2010 an die GLP
verloren. Bei den ordentlichen Wahlen büsste sie zudem beide Sitze in den Kantonen
Schwyz und St. Gallen ein. In Schwyz konnte der langjährige Ständerat Bruno Frick
seinen Sitz nicht gegen die Angriffe der SVP halten. Im Kanton St. Gallen fiel der Sitz der
CVP der SP zu. Auch hier verteidigte mit Eugen David ein langjähriger Ständerat seinen
Sitz erfolglos. David trat nicht mehr zum zweiten Wahlgang an und mit ihrem
Ersatzkandidaten war die CVP gegen die Angriffe von links und rechts chancenlos. Dass
sie im Vergleich zu 2007 nicht drei Mandatsverluste beklagen musste, verdankte sie
Pirmin Bischof, der den Sitz der FDP im Kanton Solothurn erobern konnte. Ihre Sitze
verteidigen konnte die CVP zudem in den Kantonen Luzern (Graber), Nidwalden
(Niederberger), Zug (Bieri), Freiburg (Schwaller), Appenzell Innerrhoden (Bischofberger),
Tessin (Lombardi), Wallis (Fournier und Imoberdorf) und Jura (Seydoux). Neue CVP-
Kantonsvertreter verteidigten den Sitz ihrer Partei in den Kantonen Uri (Isidor
Baumann), Graubünden (Stefan Engler) und Thurgau (Brigitte Häberli). Chancenlos
waren die Christlichdemokraten in den Kantonen Zürich, Bern, Basel-Landschaft,
Aargau, Waadt, Neuenburg und Genf. 57

ÉLECTIONS
DATE: 23.10.2011
MARC BÜHLMANN

Ende April wurde Christoph Darbellay als CVP-Präsident bestätigt. An der
Delegiertenversammlung in Colombier erhielt er als einziger Kandidat 166 von 175
Stimmen. Allerdings kündigte Darbellay an, im Verlaufe der Legislatur zurücktreten zu
wollen. Mit ein Grund dafür dürfte die Amtszeitbeschränkung sein, die die CVP Wallis
kennt. Darbellay dürfte entsprechend 2015 nicht mehr als Nationalrat kandidieren.
Seine frühe Rücktrittsankündigung solle der Partei die Suche nach einem Nachfolger
erleichtern, so Darbellay. Als mögliche Nachfolger wurden in der Presse der Zuger
Nationalrat Gerhard Pfister oder der Solothurner Ständerat Pirmin Bischof gehandelt. In
Colombier ebenfalls bestätigt wurden die Vizepräsidenten Dominique de Buman (FR)
und Ida Glanzmann-Hunkeler (LU). Neu ins elfköpfige Präsidium wurden Martin
Candidas (GR) und Filippo Lombardi (TI) gewählt. An der Delegiertenversammlung Ende
August in Basel präzisierte Darbellay das Datum seines Rücktritts. Er werde nicht im
Verlauf der Legislatur zurücktreten, sondern bis 2015 Parteipräsident bleiben. 58
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Associations

Arts et métiers, services, consommation

Nachdem der Schweizerische Gewerbeverband (SGV) bereits 2015 die Radio- und TV-
Gebühren bekämpft hatte, wollte er zwei Jahre später die Billag-Gebühren ganz
abschaffen. Im Oktober 2017 beschloss die Schweizerische Gewerbekammer – das
Parlament des SGV – mit einer Zweidrittelmehrheit die Ja-Parole zur No-Billag-Initiative
und unterstützte in der Folge auch die Abstimmungskampagne des überparteilichen
Komitees „Ja zu No-Billag“ an vorderster Front. Der SGV begründete das Engagement
für die No-Billag-Initiative damit, dass Unternehmer für die Billag zwei Mal aufkommen
müssten, einmal als Privatperson und einmal als juristische Person. „Diese Abzockerei
akzeptiert das Gewerbe nicht“, wurde der SGV-Präsident Jean-François Rime (svp, FR)
in einer Medienmitteilung des SGV zitiert. Allerdings wurde in der Mitteilung
verschwiegen, dass diese „Abzocke“, wie Rime und SGV-Direktor Hans-Ulrich Bigler
(fdp, ZH) die Billag-Gebühren in den darauffolgenden drei Monaten unermüdlich
bezeichneten, nur jenes Viertel der Unternehmen betraf, deren jährlicher Umsatz CHF
500'000 übersteigt; alle anderen Unternehmen waren mit der sehr knapp
angenommenen RTVG-Revision im Jahr 2015 von der Billag-Gebühr befreit worden. An
einer von den Medien mit Spannung erwarteten Medienkonferenz am 9. Januar 2018
präsentierte der SGV einen „Plan B“ für die SRG, falls die No-Billag-Initiative am 4. März
2018 angenommen werden sollte. Bigler zeigte sich überzeugt, dass die SRG bei einer
Annahme der Initiative nicht verschwinden würde, sondern dass Kunden ein Grundabo
für Flaggschiff-Sendungen der SRG, etwa die Tagesschau, 10 vor 10 und Echo der Zeit,
lösen oder auch einfach Einzelsendungen kaufen könnten. Werbeeinnahmen würden
die zweite grosse Einnahmequelle ausmachen, denn mit einem Ja zu No-Billag könne
die SRG auch online und im Radio Werbung schalten. Sendungen für Randregionen und
sprachliche Minderheiten könnten gemäss Bigler über Subventionen finanziert werden.

Im Verlaufe des Januars zeigte sich jedoch: Die Unterstützung des SGV für die No-
Billag-Initiative war bei der Basis des Schweizer Gewerbes sehr umstritten.  Die
Gewerbeverbände der Kantone Freiburg, Genf, Jura, Schwyz, Appenzell Innerrhoden,
Appenzell Ausserrhoden und Aargau beschlossen die Nein-Parole zur No-Billag-
Initiative und stellten sich damit diametral gegen den Dachverband. Zudem beschlossen
die Gewerbeverbände der Kantone Bern, Basel-Landschaft, Luzern, Zug, Nidwalden, St.
Gallen und Schaffhausen Stimmfreigabe. Im Gewerbeverband des Kantons St. Gallen
etwa sei „angeregt und engagiert“ diskutiert worden, bevor am Ende 18 Ja- zu 18 Nein-
Stimmen resultierten, sagte Felix Keller, Geschäftsführer des Gewerbeverbands St.
Gallen im St. Galler Tagblatt. Die Doppelbesteuerung sei tatsächlich „ein Ärgernis“, so
Keller.  Auf der anderen Seite habe aber die Sorge um die Medienvielfalt, insbesondere
in den Randregionen, überwogen. Die gleiche Sorge gab auch den Ausschlag für die
Nein-Parole des Gewerbeverbands des Kantons Jura. Dessen Präsident Patrick Riat
fürchete, dass bei einem Ja zur No-Billag-Initiative das Westschweizer Fernsehen von
einem einzigen privaten Anbieter übernommen werden könnte und sich das
Informationsangebot auf die urbanen Zentren fokussieren würde. „Dann hören wir ganz
einfach auf zu existieren“, sagte Riat in der Luzerner Zeitung. Auch im aargauischen
Gewerbeverband glaubte man Biglers Beteuerungen, die SRG würde bei einem Ja
weiterhin bestehen bleiben, nicht recht. „Die Doppelbesteuerung ist tatsächlich
störend, aber die SRG muss man deswegen nicht gerade ‚wegputzen‘“, sagte Kurt
Schmid, Präsident des Aargauer Gewerbeverbandes, im gleichen Artikel der Luzerner
Zeitung. 
Nachdem die Volksabstimmung über die No-Billag-Initiative am 4. März 2018 für den
SGV sehr deutlich verloren gegangen war (71.6 Prozent der Stimmenden sagten Nein zur
Abschaffung der Billag-Gebühren), erwartete die Verbandsspitze bereits die nächste
Ohrfeige, diesmal verbandsintern. Kurz nach der Abstimmung berichtete die
Handelszeitung, dass sechs Verbände des Ausbaugewerbes am Gewerbekongress 2018,
der Mitgliederversammlung des SGV, einen Antrag auf eine Statutenänderung stellen
wollten. Gemäss diesem Antrag soll die Amtszeit der SGV-Vorstandsmitglieder auf 14
Jahre beschränkt werden; zudem soll eine Wahl in den Vorstand nur bis zum Alter von
68 Jahren möglich sein. „Wir sehen die Gefahr, dass der Vorstand zunehmend
verkrustet“, sagte Hans-Peter Kaufmann, Direktor des Gebäudetechnikverbands
Suissetec, in der NZZ. Der Vorstand verliere den Draht zu den einzelnen Verbänden und
solle sich in Zukunft wieder mehr um die Kernanliegen des Gewerbes kümmern, so
Kaufmann. Dieser Antrag auf Amtszeit- und Altersbeschränkung des 15-köpfigen SGV-
Vorstands wurde am Gewerbekongress Mitte Mai in Bern gegen den Willen des
Vorstands überraschend angenommen. Die NZZ sprach von einem „Misstrauensvotum
gegen den Gewerbevorstand“, der Tages-Anzeiger von einem „kleinen Putsch gegen den
Präsidenten“, denn der Präsident, Jean-François Rime, war der prominenteste
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Betroffene der „Altersguillotine“. Rime wurde am Kongress zwar für weitere zwei Jahre
als Präsident bestätigt, da er aber bei der nächsten Wahl 2020 das Alter von 68
überschritten haben wird, ist dies seine letzte Amtszeit. Von der Alterslimite direkt
betroffen war Robert Gubler, der bei den Vorstandswahlen 2018 nicht mehr antreten
durfte. Die Nordwestschweiz rechnete zudem vor, dass in den nächsten zwei Jahren
neben Rime zwei weitere Vorstandsmitglieder der Alterslimite zum Opfer fallen werden.
2018 mussten drei SGV-Vorstandsmitglieder ersetzt werden: Neu ins 15-köpfige
Gremium gewählt wurden Ivo Bischofberger (cvp, AI), Werner Scherrer (Präsident KMU-
und Gewerbeverband Kanton Zürich) und Hansjörg Brunner (fdp, TG). 59
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